
Leistungstyp 5 
 

Wohnangebote der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche  
mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen  

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen * Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 5 sind Kinder 
und Jugendliche mit 
verschiedenartigen wesentlichen 
Behinderungen im Sinne der 
Eingliederungshilfeverordnung, 
deren Hilfebedarf in 
verschiedenen Lebensbereichen 
eine stationäre Betreuung 
erforderlich macht. 

Die Personen der Zielgruppe 
sind dauerhaft auf 
Unterstützung, Begleitung 
und/oder Beaufsichtigung 
angewiesen, z.B.: 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Entwicklung und 
Förderung lebenspraktischer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(An- und Ausziehen, Essen und 
Trinken, Toilettengang etc.) 

- in der gesamten Entwicklung, 
insbesondere in den Bereichen  

• Sozialentwicklung 
(Spielentwicklung, Fähigkeit 
zum Zusammenspiel etc.) 

• Aktive und passive 
Sprachentwicklung 

• Grob- und feinmotorische 
Entwicklung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen (insbesondere zu 
ihrer Herkunftsfamilie) 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation  

- im emotionalen Bereich 

- im medizinischen Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule/Ausbildung 
 

Die generellen Ziele sind Überwindung, 
Linderung und Verhütung von Verschlim-
merung behinderungsbedingter Beeinträch-
tigungen und Förderung der Integration 
der/des Einzelnen in die Gesellschaft. 

Darunter wird insbesondere verstanden: 

- Lebensbedingungen, die sich der Lebens-
qualität und –realität nichtbehinderter Kin-
der und Jugendlicher orientieren 

- Subjektives Wohlbefinden 
- Vermittlung von Sicherheit und Geborgen-
heit 

- Selbstbestimmung und Entwicklung eines 
persönlichen Lebensraums 

- Altersgemäße Persönlichkeitsentwicklung 
- Sozial angemessene Verhaltensweisen 
- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung per-
sönlicher Handlungskompetenzen 

- Altersgemäßes Spiel- und Lernverhalten 
- Bewältigung der Trennung von der Her-
kunftsfamilie 

- Stabile Beziehung zur Herkunftsfamilie 
- Soziale Integration in relevante Bezugs-
gruppen innerhalb und außerhalb der Ein-
richtung, insbesondere zur eigenen Fami-
lie oder sonstigen Bezugspersonen 

- Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und 
an sozialen Beziehungen, Freizeitgestal-
tung 

- Förderung und Erweiterung der Hand-
lungskompetenz bei der Gestaltung der 
Freizeit und Förderung der Teilnahme an 
altersgemäßen gesellschaftlichen, sportli-
chen und kulturellen Veranstaltungen 

- Befähigung zum sachgerechten Umgang 
mit behinderungsspezifischen Hilfsmitteln 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der 
Mobilität 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der 
Kommunikationsfähigkeit 

- Rückführung in die Herkunftsfamilie oder 
Überleitung in eine angemessene An-
schlussversorgung in einer Einrichtung für 
Erwachsene oder einer anderen Betreu-
ungsform 

 

Grundleistungen 

- Vorhalten entsprechend qualifizierten Personals 
- Vorhalten angemessener kind- und jugendgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und 
Funktionsräume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Aus-
stattung, Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude 
und der Außenanlagen) 

- Hauswirtschaf (Verpflegung unter Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbe-
darfen, Hausreinigung und Wäscheversorgung) 

- Verwaltungs-, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers 
- Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeits-
arbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Hilfeplanung, die regelmäßig zu über-
prüfen, fortzuschreiben und zu dokumentieren ist. 
Betreuungsleistungen sind unter anderem unterstützende, fördernde bzw. erhaltende 
pädagogische, heilpädagogische und/oder pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertig-
keiten (Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-Bett-
Gehen, An- und Ausziehen) 

- Sicherstellung einer Tag-Nacht-/Wochen- und Jahresstruktur 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltägliche Le-
bensführung (Lebenspraxis, Motorik, Sprache, Sozialverhalten, z.B. angemessene 
Kontaktaufnahme, Umgang mit Eigentum, gesunde Ernährung, Kleidungsauswahl, 
Ordnung halten im Zimmer etc.) 

- Förderung der Kommunikationsfähigkeit (elementare und allgemeine Verständigung) 
- Training von Orientierungsfähigkeit 
- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen 
- Hilfen bei der Gestaltung der Freizeit (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an 
Angeboten/Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangebote) 

- Emotionale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Begleitung, Motivierung und Unterstützung beim Besuch von Kindertageseinrichtung, 
Schule oder anderen tagesstrukturierenden Angeboten 

- Sicherstellung einer Betreuung im Krankheitsfall (z.B. auch bei einem Krankenhaus-
aufenthalt) 

- Sicherstellung einer Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Ange-
bote zur Tagesstruktur 

- Durchführung von ggf. zeitlich begrenzten heilpädagogischen oder therapeutischen 
Fördermaßnahmen wie Krankengymnastik, Ergotherapie, Spieltherapie, sensorische 
Integrationsförderung, Gesprächstherapie etc. 

- Schaffung kind-/jugendgerechter Lernfelder 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung 
eines gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Fallbezogene Kooperation mit anderen beteiligten Stellen, Personen und 
Institutionen 

 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umset-
zung wird zwischen dem Kostenträger und dem Leis-
tungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Betriebserlaubnis nach KJHG 
- Unterbringung in altersgemäß ausgestatteten Einzel- 
oder Doppelzimmern mit angeschlossenem Wohn-/ 
Essbereich 

- Familienähnliche Gestaltung der Lebensräume 
- Zeitgemäße behinderungsspezifische technische 
Ausstattung  

- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungs-
konzepts 

- Multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- Regelmäßige Übergabe-, Dienst- und Fallbe-
sprechungen 

- Bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbil-
dung der MitarbeiterInnen 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versor-
gung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- regelmäßige Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung 
und Fortschreibung des individuellen Hilfeplans unter 
Einbeziehen des Kindes/Jugendlichen und seiner ge-
setzlichen Vertreter 

- Dokumentation des individuellen >Hilfeprozesses 
- Fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der Ein-
richtungskonzeption 

- Bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten in 
Bezug auf die hilfeplangeleitete individuelle Betreuung 

- Beschwerdemanagement 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der betreuten Kinder und 
Jugendlichen 

- Regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zieler-
reichungsgrads gemäß individuellem Hilfeplan 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der 
umsetzjung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 
 

 
* Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben.  
 Hierzu gehören beim LT 5 auch besondere tagesstrukturierende Maßnahmen und Betreuungsangebote. 



Leistungstyp 6 
Wohnangebote der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Sinnesbehinderungen  

 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen * Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 6 sind Kinder 
und Jugendliche mit Sinnesbe-
hinderungen im Sinne der Ein-
gliederungshilfeverordnung, 
deren Hilfebedarf in verschiede-
nen Lebensbereichen eine 
stationäre Betreuung erforderlich 
macht. 

Die Personen der Zielgruppe 
sind dauerhaft auf Unterstüt-
zung, Begleitung und/oder 
Beaufsichtigung angewiesen, 
z.B.: 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Entwicklung und 
Förderung lebenspraktischer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten  
(An- und Ausziehen, Essen 
und Trinken, Toilettengang 
etc.) 

- in der gesamten Entwicklung, 
insbesondere in den 
Bereichen  

• Entwicklung von Wahrneh-
mungsstrukturen und Kom-
munikationskompetenzen 

• Sozialentwicklung (Spiel-
entwicklung, Fähigkeit zum 
Zusammenspiel etc.) 

• Aktive und passive Sprach-
entwicklung 

• Grob- und feinmotorische 
Entwicklung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen (insbesondere 
zu ihrer Herkunftsfamilie) 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation  

- im emotionalen Bereich 

- im medizinischen Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule/Ausbildung 

 

Die generellen Ziele sind Überwindung, 
Linderung und Verhütung von Verschlimmerung 
behinderungsbedingter Beeinträchtigungen und 
Förderung der Integration der/des Einzelnen in 
die Gesellschaft. 
Darunter wird insbesondere verstanden: 
- Aufbau und Weiterentwicklung von 
Kommunikationsstrukturen (Gebärdensprache, 
Blindenschrift, Mimik, Gestik, somatische 
Reaktionen, basale Stimulation, taktile 
Wahrnehmung) 

- Angemessener Umgang mit 
behinderungsspezifischen Hilfsmitteln 

- Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit 
- Selbstbestimmung und Entwicklung eines 
persönlichen Lebensraums 

- Bewältigung der Trennung von der 
Herkunftsfamilie 

- Stabile Beziehung zur Herkunftsfamilie 
- Lebensbedingungen, die sich der 
Lebensqualität und –realität nichtbehinderter 
Kinder und Jugendlicher orientieren  

- Altersgemäße Persönlichkeitsentwicklung 
- Altersgemäßes Spiel- und Lernverhalten 
- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung 
persönlicher Handlungskompetenzen und der 
lebenspraktischen Selbständigkeit 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der 
Mobilität 

- Soziale Integration in relevante 
Bezugsgruppen innerhalb und außerhalb der 
Einrichtung, insbesondere zur eigenen Familie 
oder sonstigen Bezugspersonen 

- Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben und an 
sozialen Beziehungen 

- Sozial angemessene Verhaltensweisen 
- Kontakte im sozialen Umfeld 
- Förderung und Erweiterung der 
Handlungskompetenz bei der Gestaltung der 
Freizeit und Förderung der Teilnahme an 
altersgemäßen gesellschaftlichen, sportlichen 
und kulturellen Veranstaltungen 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der 
Kommunikationsfähigkeit 

- Rückführung in die Herkunftsfamilie oder 
Überleitung in eine angemessene 
Anschlussversorgung in einer Einrichtung für 
Erwachsene oder einer anderen 
Betreuungsform 

Grundleistungen 

- Vorhalten entsprechend qualifizierten Personals 
- Vorhalten angemessener kind- und jugendgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und 
Funktionsräume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen 
Ausstattung, Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der 
Gebäude und der Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbe-
darfen, Hausreinigung und Wäscheversorgung) 

- Verwaltungs-, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers 
- Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeits-
arbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Hilfeplanung, die regelmäßig zu über-
prüfen, fortzuschreiben und zu dokumentieren ist. 
Betreuungsleistungen sind unter anderem unterstützende, fördernde bzw. erhaltende 
pädagogische, heilpädagogische und/oder pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertig-
keiten (Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-Bett-
Gehen, An- und Ausziehen) 

- Sicherstellung einer Tag-Nacht-/Wochen- und Jahresstruktur 
- Spezifische Förderung der Kommunikationsfähigkeit (Vermittlung von und Umgang 
mit Gebärdensprache, Blindenschrift, behinderungsspezifischen Hilfsmitteln) 

- Training von Orientierungsfähigkeit 
- Förderung der Kommunikationsfähigkeit (elementare und allgemeine Verständigung) 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen  bei der Selbstversorgung/alltägliche Le-
bensführung (Lebenspraxis, Motorik, Sprache, Sozialverhalten, z.B. angemessene 
Kontaktaufnahme, Umgang mit Eigentum, gesunde Ernährung, Kleidungsauswahl, 
Ordnung halten im Zimmer etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen 
- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/Ver-
anstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangebote) 

- Emotionale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Begleitung, Motivierung und Unterstützung beim Besuch von Kindertageseinrichtung, 
Schule oder anderen tagesstrukturierenden Angeboten  

- Sicherstellung einer Betreuung im Krankheitsfall (z.B. auch bei einem Krankenhaus-
aufenthalt) 

- Sicherstellung einer Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Ange-
bote zur Tagesstruktur 

- Durchführung von ggf. zeitlich begrenzten heilpädagogischen oder therapeutischen 
Fördermaßnahmen wie Wahrnehmungsförderung, Krankengymnastik, Ergotherapie, 
Spieltherapie, sensorische Integrationsförderung, Gesprächstherapie etc. 

- Fallbezogene Kooperation mit anderen beteiligten Stellen, Personen und 
Institutionen 

- Schaffung kind-/jugendgerechter Lernfelder 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung 
eines gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die 
Umsetzung wird zwischen dem Kostenträger und 
dem Leistungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Betriebserlaubnis nach KJHG 
- Unterbringung in altersgemäß ausgestatteten 
Einzel- oder Doppelzimmern mit angeschlossenem 
Wohn-/Essbereich 

- Familienähnliche Gestaltung der Lebensräume 
- Zeitgemäße behinderungsspezifische technische 
Ausstattung  

- Betreuung auf der Basis eines fixierten 
Einrichtungskonzepts 

- Multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- Regelmäßige Übergabe-, Dienst- und Fallbespre-
chungen 

- Bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und 
Weiterbildung der MitarbeiterInnen 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen 
Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- regelmäßige Entwicklung, Umsetzung, 
Überprüfung und Fortschreibung des individuellen 
Hilfeplans unter Einbeziehen des Kindes/ 
Jugendlichen und seiner gesetzlichen Vertreter 

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses 
- Fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten in 
Bezug auf die hilfeplangeleitete individuelle 
Betreuung 

- Beschwerdemanagement 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der betreuten Kinder und 
Jugendlichen 

- Regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrads gemäß individuellem 
Hilfeplan 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und 
der umsetzjung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird 
dem zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten 
Zeitraum vorgelegt. 
 

 
* Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 
 Hierzu gehören beim LT 6 auch besondere tagesstrukturierende Maßnahmen und Betreuungsangebote. 



Leistungstyp 7 
Wohnangebote der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit schweren Mehrfachbehinderungen  

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen * Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 7 sind Kinder 
und Jugendliche mit schweren 
Mehrfachbehinderungen im 
Sinne der Eingliederungshilfe-
verordnung, die einen nach Art 
und Schwere besonderen Hilfe-
bedarf haben. Der Schwerpunkt 
des Hilfebedarfs liegt in der 
heilpädagogischen und pflegeri-
schen Betreuung. 

Die Personen der Zielgruppe 
sind dauerhaft und umfassend 
Hilfen angewiesen, z.B.: 

- bei der individuellen Basisver-
sorgung 

- bei der Entwicklung und Förde-
rung lebenspraktischer Fähig-
keiten und Fertigkeiten (An- 
und Ausziehen, Essen und 
Trinken, Toilettengang etc.) 

- in der gesamten Entwicklung, 
insbesondere in den Bereichen  

• Sozialentwicklung (Spiel-
entwicklung, Fähigkeit zum 
Zusammenspiel etc.) 

• Entwicklung von Wahrneh-
mungsstrukturen und Kom-
munikationskompetenzen 

• Aktive und passive Sprach-
entwicklung 

• Grob- und feinmotorische 
Entwicklung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen (insbesondere zu 
ihrer Herkunftsfamilie) 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation  

- im emotionalen Bereich 

- im medizinischen Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule/Ausbildung 
 

Die generellen Ziele sind Überwindung, 
Linderung und Verhütung von Verschlimmerung 
behinderungsbedingter Beeinträchtigungen und 
Förderung der Integration der/des Einzelnen in 
die Gesellschaft. 
Darunter wird insbesondere verstanden: 

- Lebensbedingungen, die sich an der Lebens-
qualität und –realität nichtbehinderter Kinder und 
Jugendlicher orientieren  

- Subjektives Wohlbefinden 
- Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit 
- Selbstbestimmung und Entwicklung eines per-
sönlichen Lebensraums 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung persönli-
cher Handlungskompetenzen und der lebens-
praktischen Selbständigkeit 

- Sozial angemessene Verhaltensweisen 
- Vermeidung von stationärer Behandlung im 
psychiatrischen Krankenhaus 

- Aufbau und Weiterentwicklung von Kommunika-
tionsmöglichkeiten (Gebärdensprache, Blinden-
schrift, Mimik, Gestik, somatische Reaktionen, 
basale Stimulation) 

- Angemessener Umgang mit behinderungsspezi-
fischen Hilfsmitteln 

- Bewältigung der Trennung von der Herkunfts-
familie 

- Stabile Beziehung zur Herkunftsfamilie 
- Altersgemäße Persönlichkeitsentwicklung 
- Altersgemäßes Spiel- und Lernverhalten 
- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der Mobili-
tät 

- Soziale Integration in relevante Bezugsgruppen 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung, insbe-
sondere zur eigenen Familie oder sonstigen 
Bezugspersonen 

- Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben und an 
sozialen Beziehungen 

- Kontakte im sozialen Umfeld 
- Angemessene Gestaltung der Freizeit  
- Förderung der Teilnahme an altersgemäßen 
gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen 
Veranstaltungen 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der Kom-
munikationsfähigkeit 

- Rückführung in die Herkunftsfamilie oder Über-
leitung in eine angemessene Anschlussversor-
gung in einer Einrichtung für Erwachsene oder 
einer anderen Betreuungsform 

 

Grundleistungen 

- Vorhalten entsprechend qualifizierten Personals 
- Vorhalten angemessener kind- und jugendgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und 
Funktionsräume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Aus-
stattung, Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der 
Gebäude und der Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von besonderen Ernährungs-
bedarfen, Hausreinigung und Wäscheversorgung) 

- Verwaltungs-, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers 
- Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlich-
keitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Hilfeplanung, die regelmäßig zu 
überprüfen, fortzuschreiben und zu dokumentieren ist. 
Betreuungsleistungen sind umfassende pädagogische, heilpädagogische und/oder 
pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- individuelle Basisversorgung (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, 
Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, Baden/Duschen, Anziehen/Ausziehen) 

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
- Entwicklung, Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/ 
alltäglichen Lebensführung (Lebenspraxis, Motorik, Sprache, Sozialverhalten, z.B. 
angemessene Kontaktaufnahme, Umgang mit Eigentum, gesunde Ernährung, 
Kleidungsauswahl, Ordnung halten im Zimmer etc.) 

- Training von Orientierungsfähigkeit 
- Förderung der Kommunikationsfähigkeit (elementare und allgemeine 
Verständigung) 

- Training des Umganges mit Hilfsmitteln 
- Aktives und passives Mobilitätstraining 
- Physiotherapeutische Behandlung 
- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen 
- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangebote) 

- Emotionale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Begleitung, Motivierung und Unterstützung beim Besuch von Kindertageseinrich-
tung, Schule oder anderen tagesstrukturierenden Angeboten  

- Sicherstellung einer Betreuung im Krankheitsfall (z.B. auch bei einem Kranken-
hausaufenthalt) 

- Sicherstellung einer Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der 
Angebote zur Tagesstruktur 

- Durchführung heilpädagogischer und therapeutischer Fördermaßnahmen wie 
Wahrnehmungsförderung, Krankengymnastik, Ergotherapie, Spieltherapie, 
sensorische Integrationsförderung, Gesprächstherapie etc. 

- Schaffung kind-/jugendgerechter Lernfelder 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung 
eines gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

-Fallbezogene Kooperation mit anderen beteiligten Stellen, Personen und 
Institutionen 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die 
Umsetzung wird zwischen dem Kostenträger und 
dem Leistungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Betriebserlaubnis nach KJHG 
- Unterbringung in altersgemäß ausgestatteten 
Einzel- oder Doppelzimmern mit angeschlossenem 
Wohn-/Essbereich 

- Familienähnliche Gestaltung der Lebensräume 
- Zeitgemäße behinderungsspezifische technische 
Ausstattung  

- Betreuung auf der Basis eines fixierten 
Einrichtungskonzepts 

- Multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- Regelmäßige Übergabe-, Dienst- und 
Fallbesprechungen 

- Bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und 
Weiterbildung der MitarbeiterInnen 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen 
Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- regelmäßige Entwicklung, Umsetzung, Überprü-
fung und Fortschreibung des individuellen Hilfe-
plans unter Einbeziehen des Kindes/Jugendlichen 
und seiner gesetzlichen Vertreter 

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses 
- Fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten in 
Bezug auf die hilfeplangeleitete individuelle 
Betreuung 

- Beschwerdemanagement 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der betreuten Kinder und 
Jugendlichen 

- Regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrads gemäß individuellem 
Hilfeplan 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und 
der umsetzjung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird 
dem zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten 
Zeitraum vorgelegt. 
 

 
* Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 

Hierzu gehören beim LT 7 auch besondere tagesstrukturierende Maßnahmen und Betreuungsangebote. 



Leistungstyp 8 
Befristete heilpädagogische Förder- und Wohnangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen * Qualitätsmerkmale 
Zielgruppe des LT 8 sind 
Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit unterschiedli-
chen Behinderungen (geistige, 
körperliche und/oder mehrfa-
che Behinderungen), deren 
Hilfebedarf eine befristete 
stationäre Betreuung erforder-
lich macht. Die Zielgruppe 
bedarf einer besonderen und 
umfassenden heilpädagogi-
schen Förderung, um weiter-
hin in ihren Familien verblei-
ben, eine angemessene Ein-
richtung (z. B. Schule, Kin-
dertagesstätte) besuchen bzw. 
in einer geeigneten Wohnein-
richtung leben zu können. 

Die Personen der Zielgruppe 
sind dauerhaft auf Unterstüt-
zung, Begleitung und/oder 
Beaufsichtigung angewiesen, 
z. B. 

- bei der individuellen Basis-
versorgung 

- bei der Entwicklung und 
Förderung lebenspraktischer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(An- und Ausziehen, Essen 
und Trinken, Toilettengang 
etc.) 

 in der gesamten Entwicklung, 
insbesondere in den Berei-
chen 

 • Sozialentwicklung (Spiel-
entwicklung, Fähigkeit zu 
Zusammenspiel etc.) 

 • Aktive und passive 
Sprachentwicklung 

 • Grob- und Feinmotorische 
Entwicklung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen (insbesondere 
zu ihrer Herkunftsfamilie) 

- bei der Kommunikation 
- bei der Freizeitgestaltung 
- im emotionalen Bereich  
- im medizinischen Bereich 
- im pflegerischen Bereich 
-in Schule/Ausbildung 

Die generellen Ziele sind eine umfassende und 
zielgerichtete heilpädagogische Förderung, um 
die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen 
und deren Folgen zu lindern und die Kinder und 
Jugendlichen mit Behinderung nach ihren Mög-
lichkeiten in die Gesellschaft einzugliedern.  

Darunter wird insbesondere verstanden:  

-Sicherung der dauerhaften Betreuung des 
Kindes/Jugendlichen in seiner Familie  

- Abbau von Entwicklungs- und Verhaltensauffäl-
ligkeiten (Beziehungs- und Affektstörungen, 
Rückzugsverhalten und soziale Isolation, auf 
Ablehnung stoßende Verhaltensweisen) 

- Entlastung von Krisensituationen 
- Kontakte zur Herkunftsfamilie, sonstigen 
 Bezugspersonen und sozialem Umfeld 
- Lebensbedingungen, die sich an der Lebens-
qualität und –realität nichtbehinderter Kinder und 
Jugendlicher orientiert 

- Subjektives Wohlbefinden  
- Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit 
- Selbstbestimmung und Entwicklung eines per-
sönlichen Lebensraums 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung persön-
licher Handlungskompetenzen 

- Altersgemäßes Spiel- und Lernverhalten 
- Soziale Integration in relevante Bezugsgruppen 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung, insbe-
sondere zur eigenen Familie oder sonstigen 
Bezugspersonen 

- Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und an 
sozialen Beziehungen, Freizeitgestaltung 

- Förderung und Erweiterung der Handlungskom-
petenz bei der Gestaltung der Freizeit und För-
derung der Teilnahme an altersgemäßen gesell-
schaftlichen, sportlichen und kulturellen Veran-
staltungen 

- Befähigung zum sachgerechten Umgang mit 
behinderungsspezifischen Hilfsmitteln 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der 
Mobilität 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung der 
Kommunikationsfähigkeit 

- Wiedereingliederung in das gewohnte Lebens-
umfeld bzw. Vorbereitung auf eine geeignete 
Dauerwohnmöglichkeit 

 

Grundleistungen 

Vorhalten angemessen qualifizierten Personals 

- Vorhalten angemessener kind- und jugendgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und 
Funktionsräume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen 
Ausstattung, Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der 
Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. 
Realisierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, Ver-
knüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeits-
arbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Hilfeplanung, die umfassende 
heilpädagogische, pädagogische und pflegerische Leistungen beinhalten. 

Hierzu gehören beispielsweise: 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung (Nahrungsaufnahme, Waschen, 
Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, Baden/Duschen, Ankleiden/ 
Ausziehen)  

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, und Wochenstrukturierung  
- Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
- Erhalt und Förderung von Grundkompetenzen bei der Selbstversorgung/ 
alltäglichen (Lebenspraxis, Motorik, Sprache, Sozialverhalten) 

- Emotionale Hilfen(z. B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Gestaltung der Freizeit (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/Veran-
staltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Medizinische Hilfen (gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behand-
lungspflege, Unterstützung eines gesundheitsfördernden Lebensstils) 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung beim Besuch von Kindertageseinrich-
tungen, Schule oder anderen tagesstrukturierenden Angeboten 

- Schaffung kind-/jugendgerechter Lernfelder 
- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Für diesen Personenkreis sind insbesondere folgende Betreuungsleistungen von 
Bedeutung: 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und 
Beziehungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Be-
zugspersonen, in Freundschaften/zu Angehörigen) 

- Psychosoziale Hilfen (Förderung der Ablösung und Bewältigung der mit der 
Trennung einhergehenden Belastungen, Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, 
Umgang mit Fremd- und Autoaggression, Förderung einer altersgemäßen 
Persönlichkeitsentwicklung) 

- Durchführung zeitlich begrenzter heilpädagogischer und therapeutischer Förder-
maßnahmen 

- Beratung der und Kooperation mit der Herkunftsfamilie oder sonstigen Bezugs-
personen 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umset-
zung wird zwischen dem Kostenträger und dem 
Leitungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Betriebserlaubnis nach KJHG 
- Unterbringung in altersgemäß ausgestatteten Einzel- 
und Doppelzimmer mit angeschlossenen Wohn-
Essbereichen 

- Familienähnliche Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten 
 Einrichtungskonzeptes 
- Zeitgemäße behinderungsspezifische technische 
Ausstattung 

- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbe-
sprechungen  

- Bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision nach 
Bedarf 

- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiter-
bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen 
Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschrei-
bung des individuellen Hilfeplanes unter weitestge-
hender Einbeziehung des Kindes/Jugendlichen und 
seiner gesetzlichen Vertreter und unter Berücksichti-
gung ihrer Biographie  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen 
Bezugspersonen 

- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im 
Bezug auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der 
Umsetzung der Maßnahme 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 

* Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben.  
 Hierzu gehören beim LT 8 auch besondere tagesstrukturierende Maßnahmen und Betreuungsangebote. 



Leistungstyp 9 
Wohnangebote für Erwachsene mit geistigen Behinderungen * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 9 sind 
erwachsene Menschen mit 
geistigen Behinderungen (i.S. 
der Eingliederungshilfever-
ordnung), deren Hilfebedarf 
eine stationäre Betreuung 
erforderlich macht. 

Die Personen der Zielgruppe 
sind dauerhaft auf Unterstüt-
zung, Begleitung und/oder 
Beaufsichtigung angewiesen, 
z.B. 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Haushaltsführung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation 

- im psychosozialen Bereich 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen 
Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule, (Aus)bildung, 
Arbeit 

 

Die generellen Ziele sind Über-
windung, Linderung und Ver-
hütung von Verschlimmerung 
behinderungsbedingter Beein-
trächtigungen und Eingliede-
rung des/der Einzelnen in die 
Gesellschaft.  
Darunter wird insbesondere 
verstanden:  
- Gestaltung einer an der Nor-
malität orientierten Alltags- 
und Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und 
Wohlbefinden (Bedürfnisse, 
Neigungen, Lebensstil, per-
sönliche Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und Ent-
wicklung einer persönlichen 
Lebensperspektive 

- Erhalt und Erweiterung per-
sönlicher Handlungskompe-
tenzen und Autonomie zur 
selbständigen Alltagsbewälti-
gung 

- Ermöglichung von selbständi-
geren Lebensformen 

- Erhalt und Erweiterung der 
Kommunikationsfähigkeit 

- Soziale Integration in die 
relevanten Bezugsgruppen 
(innerhalb der Wohngruppe, 
Haus etc.) 

- Teilnahme am gemeinschaftli-
chen Leben und an sozialen 
Beziehungen, Freizeitgestal-
tung 

- Kontakte zu Angehörigen, 
sonstigen Bezugspersonen 
und sozialem Umfeld 

- Wahrnehmung einer ange-
messenen Tätigkeit (i.R. Ein-
gliederung in eine WfB bzw. in 
tagesstrukturierende Maß-
nahmen.) 

- Teilnahme am gesellschaftli-
chen, sportlichen und kultu-
rellen Leben 

Grundleistungen  

- Vorhalten von angemessenem fachlich qualifizierten Personal 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und 
Funktionsräume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen 
Ausstattung, Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der 
Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. 
Realisierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, 
Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. unterstützende, fördernde bzw. erhaltende 
pädagogische, heilpädagogische, pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer 
Alltagsfertigkeiten (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, 
Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, Baden /Duschen, Ankleiden/Ausziehen)  

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen 
Lebensführung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, 
Einbeziehung bei der Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit 
Eigentum, z.B. Barbeträge etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und 
Beziehungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und 
Bezugspersonen, in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen 
Gruppen) 

- Kommunikationsförderung (elementare und allgemeine Verständigung) 
- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung 
eines gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme 
tagesstrukturierender Angebote (WfB, Leistungstypen Tagesstruktur) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Angebote zur 
Tagesstruktur bzw. WfB 

- ggf. Durchführung zeitlich begrenzter heilpädagogischer und therapeutischer 
Fördermaßnahmen und Anleitung zur Fortsetzung im Alltag 

-fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung wird 
zwischen dem Kostenträger und dem Leistungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages,  
- Vorhalten eines Heimbeirates,  
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit angeschlossenen 
Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision  
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des 
individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der Betroffenen 

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der Einrichtungskonzeption 
- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug auf die 
hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgrades 
gemäß dem individuellen Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der 
Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem zuständigen 
Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum vorgelegt. 
 

 
* In der Regel besuchen die Personen der Zielgruppe die Werkstatt für Behinderte. Falls sie aus unterschiedlichen Gründen das Angebot der Werkstätten für Behinderte nicht,  

noch nicht oder nicht mehr in Anspruch nehmen können, kann das Angebot mit dem Leistungstyp  23 oder 24 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 10 
Wohnangebote für Erwachsene mit geistiger Behinderung und hohem sozialen Integrationsbedarf * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 10 sind 
erwachsene Menschen mit 
geistigen Behinderungen und 
weiteren Beeinträchtigungen, 
deren soziale Integration 
erheblich und dauernd gestört 
ist und die dauerhaft auf stati-
onäre Betreuung angewiesen 
sind. 

Im Schwerpunkt des Betreu-
ungsbedarfes stehen i.d.R. die 
fehlende oder gering ausge-
prägte Integrationsfähigkeit, 
selbst- und fremdaggressives 
Verhalten, ausgeprägte Rück-
zugstendenzen, Verstim-
mungszustände, auf Ableh-
nung stoßende Verhaltens-
weisen u.a.. 

Die Personen dieser Ziel-
gruppe sind dauerhaft auf 
umfassende Hilfen ange-
wiesen, in der Regel 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen 

- im psychosozialen Bereich 

- bei der Kommunikation 

- bei der Haushaltsführung 

- bei der Freizeitgestaltung 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen 
Bereich 

- im pflegerischen Bereich 
und 

- in der Schule, (Aus)Bildung 
und Arbeit. 

Die generellen Ziele bestehen 
in der Überwindung, Linderung 
und Verhütung von Verschlim-
merung behinderungsbedingter 
Beeinträchtigungen und insbe-
sondere dem Erwerb sozialer 
Kompetenzen, sowie der Ein-
gliederung des/der Einzelnen in 
die Gesellschaft. 

Darunter wird insbesondere 
verstanden: 
-Gestaltung einer an der Nor-
malität orientierten Alltags- 
und Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und 
Wohlbefinden (Bedürfnisse, 
Neigungen, Lebensstil, per-
sönliche Identität usw.) 

- Erhalt und Erweiterung per-
sönlicher Handlungskompe-
tenzen 

- Erhalt und Erweiterung der 
Kommunikationsfähigkeit, 
insbesondere die Entwicklung 
sozialisierter 
Verhaltensweisen in kritischen 
Situationen 

- Selbstbestimmung und Ent-
wicklung eines persönlichen 
Lebensraumes 

- Ermöglichung von selbständi-
geren Lebensformen 

- Integration in die Wohngruppe 
und andere soziale Bezugs-
gruppen 

- Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben und dem sozia-
len Umfeld, Freizeitgestaltung 

- Kontakt zu Angehörigen und 
sonstigen Bezugspersonen 

- Wahrnehmung einer ange-
messenen Tätigkeit 

 (i.d.R. in tagesstrukturierenden 
Maßnahmen, mit dem Ziel der 
Aufnahme in die WfB) 

- Teilnahme am gesellschaft-
lichen, sportlichen und kultu-
rellen Leben. 

Grundleistungen 

- Vorhalten entsprechend fachlich qualifizierten Personals 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktions-
räume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, 
Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und 
Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B.  
 Realisierung von Leistungsansprüchen) 
- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, 
Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist die Hilfeplanung. Diese 
ist regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben. 
Betreuungsleistungen sind u.a. unterstützende, fördernde bzw. einer Verschlechte-
rung entgegenwirkende pädagogische, heilpädagogische, pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltags-
fertigkeiten (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-
Bett-Gehen, Baden/Duschen, Ankleiden/Ausziehen) 

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Erhalt und Förderung von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen 
Lebensführung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbe-
ziehung bei der Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, 
z.B. Barbeträge etc) 

- Entwicklung und Erhalt sozialer Beziehungen in der Wohngruppe und im unmittel-
baren Nahbereich (Kontaktaufnahme und -erhalt zu Bezugsgruppen und -perso-
nen, zu Angehörigen) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen z.B. Spiel- und Sportangebote) 

- Kommunikationsförderung, Basisstimulation 
- Entwicklung sozialisierter Interaktionsformen, Verminderung aggressiver Ausei-
nandersetzungen 

- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von Familie und gewohntem Umfeld) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Medizinische Hilfen (gesundheitliche Versorgung, Behandlungspflege, Hilfen bei 
gesundheitsförderndem Verhalten) 

-Motivierung und Hilfen bei der(auch teilweisen) Inanspruchnahme tagesstrukturie-
render Angebote (LT 23 und 24) 

- Betreuung im Krankheitsfall (auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Durchführung heilpädagogischer und therapeutischer Fördermaßnahmen, Hilfen 
bei der Umsetzung im Alltag 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung wird 
zwischen Leistungs- und Kostenträger vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit angeschlossenen 
Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammensetzung der Mitarbeiter 
- regelmäßige Übergabe-, Dienst- und Fallbesprechungen 
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des 
individuellen Hilfeplans unter Einbeziehung der Betroffenen  

- Dokumentation des Hilfeprozesses 
- Einbeziehung von Angehörigen und Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der Einrichtungskonzeption 
- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten in Bezug auf die 
hilfeplangeleiteteindividuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Bewohner 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgrades 
entsprechend dem individuellen Hilfeplan 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der Umsetzung von 
Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem zuständigen 
Sozialhilfeträger entsprechend der Vereinbarung vorgelegt. 

 
* Das Wohnangebot kann regelmäßig mit den Leistungstypen 23, 24 oder 25 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 11 

Wohnangebote für Erwachsene mit körperlichen und mehrfachen Behinderungen * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 11 sind 
erwachsene Menschen mit 
körperlichen oder mehr-
fachen Behinderungen 
(i.S. der Eingliederungs-
hilfeverordnung), deren 
Hilfebedarf eine stationäre 
Betreuung erforderlich 
macht. 

Unter Mehrfachbehinde-
rung ist eine Kombination 
von Körperbehinderung 
und anderen Behinderun-
gen zu verstehen, wobei 
die körperliche Behinde-
rung im Vordergrund des 
Hilfebedarfes steht. 

Die Personen der Ziel-
gruppe sind dauerhaft auf 
Unterstützung, Begleitung 
und/oder Beaufsichtigung 
angewiesen, z.B. 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Haushaltsfüh-
rung 

- bei der Gestaltung sozi-
aler Beziehungen 

- bei der Freizeitge-
staltung 

- bei der Kommunikation 

- im psychosozialen 
Bereich 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen 
Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule, 
(Aus)bildung, Arbeit 

Die generellen Ziele sind Überwin-
dung, Linderung und Verhütung 
von Verschlimmerung behinde-
rungsbedingter Beeinträchtigungen 
und Eingliederung des/der 
Einzelnen in die Gesellschaft. 
Darunter wird insbesondere 
verstanden:  
- Gestaltung einer an der Normalität 
orientierten Alltags- und Wohn-
situation 

- Lebenszufriedenheit und Wohlbe-
finden (Bedürfnisse, Neigungen, 
Lebensstil, persönliche Identität, 
usw.)  

- Selbstbestimmung und Entwick-
lung einer persönlichen Lebens-
perspektive 

- Erhalt und Erweiterung persön-
licher Handlungskompetenzen und 
Autonomie zur selbständigen All-
tagsbewältigung 

- Ermöglichung von selbständigeren 
Lebensformen 

- Erhalt und Erweiterung der Kom-
munikationsfähigkeit 

- Soziale Integration in die relevan-
ten Bezugsgruppen (innerhalb der 
Wohngruppe, Haus etc.) 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben und an sozialen Beziehun-
gen, Freizeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, sonsti-
gen Bezugspersonen und sozia-
lem Umfeld 

- Wahrnehmung einer angemesse-
nen Tätigkeit (i.R. Eingliederung in 
eine WfB bzw. in tagesstrukturie-
rende Maßnahmen.) 

- Teilnahme am gesellschaftlichen, 
sportlichen und kulturellen Leben 

Für die Zielgruppe der Menschen 
mit körperlichen oder mehrfachen 
Behinderungen ist im besonderen 
folgendes Ziel von Bedeutung: 

- Förderung und Unterstützung der 
Mobilität 

Grundleistungen  
- Vorhalten von angemessenem fachlich qualifizierten Personal 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktionsräume 
sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, Möblierung, 
Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, Hausreini-
gung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. Realisie-
rung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, Verknüp-
fung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 
Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die regel-
mäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. unterstützende, fördernde bzw. erhaltende pädagogische, 
heilpädagogische, pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
(Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, Baden/ 
Duschen, Ankleiden/Ausziehen) 

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen Lebens-
führung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbeziehung bei 
der Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, z.B. Barbeträge 
etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und Bezie-
hungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Bezugspersonen, 
in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Kommunikationsförderung (elementare und allgemeine Verständigung) 
- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung eines 
gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme tagesstrukturieren-
der Angebote (WfB, Leistungstypen Tagesstruktur) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Angebote zur Tagesstruktur 
bzw. WfB 

- ggf. Durchführung zeitlich begrenzter heilpädagogischer und therapeutischer Förder-
maßnahmen und Anleitung zur Fortsetzung im Alltag 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 
Für die Zielgruppe der Menschen mit körperlichen oder mehrfachen Behinderungen sind 
im besonderen folgende Betreuungsleistungen von Bedeutung: 
- aktives und passives Mobilitätstraining 
- Training des Umgangs mit Hilfsmitteln 
- Physiotherapeutische Behandlung 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung wird 
zwischen dem Kostenträger und dem Leistungsanbieter 
vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit angeschlossenen 
Wohn-Essbereichen 

- behinderungsspezifische technische und bauliche Ausstattung 
- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision  
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Bedarf 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des 
individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der Betroffenen  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug auf die 
hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß dem individuellen Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung 
der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum vorgelegt. 

* In der Regel besuchen die Personen der Zielgruppe die Werkstatt für Behinderte. Falls sie aus unterschiedlichen Gründen das Angebot der Werkstätten für Behinderte nicht,  
noch nicht oder nicht mehr in Anspruch nehmen können, kann das Angebot mit dem Leistungstyp  23 oder 24 verknüpft werden. 

** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 12 
Wohnangebote für Erwachsene mit komplexen Mehrfachbehinderungen * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 12 sind 
erwachsene Menschen mit 
mehrfachen Behinderungen 
(i.S. der Eingliederungshilfe-
verordnung), die eine nach Art 
und Intensität besonderen 
Betreuungsbedarf haben. Der 
Schwerpunkt des Hilfebedar-
fes liegt in der heilpädagogi-
schen und pflegerischen 
Betreuung. 

Die Personen der Zielgruppe 
sind dauerhaft und umfassend 
auf Hilfen angewiesen, z.B. 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Haushaltsführung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen 

- bei der Tagesgestaltung 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation 

- im psychosozialen Bereich 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen 
Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule, (Aus)bildung, 
Arbeit 

Die generellen Ziele sind Über-
windung, Linderung und Ver-
hütung von Verschlimmerung 
behinderungsbedingter Beein-
trächtigungen und Eingliede-
rung des/der Einzelnen in die 
Gesellschaft.  

Darunter wird insbesondere 
verstanden:  
- Gestaltung einer an der Nor-
malität orientierten Alltags- 
und Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und 
Wohlbefinden (Bedürfnisse, 
Neigungen, persönliche 
Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und Ent-
wicklung eines persönlichen 
Lebensraumes 

- Entwicklung, Erhalt und Er-
weiterung persönlicher Hand-
lungskompetenzen  

- Entwicklung, Erhalt und Er-
weiterung der Kommunikati-
onsmöglichkeiten 

- Soziale Integration in die 
relevanten Bezugsgruppen 
(innerhalb der Wohngruppe, 
Haus etc.) 

- Entwicklung, Erhalt und Er-
weiterung der Mobilität 

- Teilnahme am gemeinschaft-
lichen Leben und an sozialen 
Beziehungen, Freizeitge-
staltung 

- Kontakte zu Angehörigen, 
sonstigen Bezugspersonen 
und sozialem Umfeld 

- Wahrnehmung einer ange-
messenen Tätigkeit  

- Teilnahme am gesellschaft-
lichen, sportlichen und kultu-
rellen Leben 

Grundleistungen  

- Vorhalten von angemessenem fachlich qualifizierten Personal 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktionsräume 
sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, Möblierung, 
Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. 
Realisierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, 
Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. umfassende heilpädagogische, pädagogische und 
pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- individuelle Basisversorgung (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, 
Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, Baden /Duschen, Ankleiden/Ausziehen)  

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
- Entwicklung, Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/ 
alltäglichen Lebensführung  

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und 
Beziehungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und 
Bezugspersonen, in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Gestaltung der Freizeit (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Vermittlung und Training der Kommunikationsmöglichkeiten (elementare und allgemeine 
Verständigung) 

- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Aktives und passives Mobilitätstraining 
- Training des Umgangs mit Hilfsmitteln 
- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Physiotherapeutische Behandlung 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung eines 
gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Hilfen bei der Inanspruchnahme tagesstrukturierender Angebote (WfB, Leistungstypen 
Tagesstruktur) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Tagesstrukturierende Betreuung (z.T. in Kombination mit den Leistungstypen 23, 24 oder 
25) 

- Durchführung heilpädagogischer und therapeutischer Fördermaßnahmen und Anleitung 
zur Fortsetzung im Alltag 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung wird 
zwischen dem Kostenträger und dem Leitungsanbieter 
vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit angeschlossenen 
Wohn-Essbereichen 

- behinderungsspezifische technische und bauliche Ausstattung 
- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des 
individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der Betroffenen  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug auf die 
hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß dem individuellen Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung 
der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum vorgelegt 

 
* Das Wohnangebot kann regelmäßig mit den Leistungstypen 23, 24 oder 25 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 13 
Wohnangebote für gehörlose bzw. hörbehinderte Erwachsene * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 13 sind 
erwachsene Personen, bei 
denen der spezielle 
Hilfebedarf durch die 
Gehörlosigkeit oder 
Hörbehinderung deutlich 
im Vordergrund steht und 
deren Hilfebedarf in 
verschiedenen 
Lebensbereichen eine 
stationäre Betreuung 
erforderlich macht. 

Die weitreichende 
Kommunikationsbeeinträc
htigung und -störung der 
Zielgruppe erfordern 
dauerhaft sehr 
differenzierte individuelle 
Unterstützung, Begleitung 
und/oder Beaufsichtigung 
wie z. B.  

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der 
Haushaltsführung 

- bei der Gestaltung 
sozialer Beziehungen 

- bei der 
Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation 

- im psychosoziale 
Bereich 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen 
Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule, (Aus) 
Bildung und Arbeit 

Die generellen Ziele sind Überwindung, 
Linderung und Verhütung von Ver-
schlimmerung behinderungsbedingter 
Beeinträchtigungen und Eingliederung 
des/der Einzelnen in die Gesellschaft.  
Darunter wird insbesondere verstan-
den:  
- Gestaltung einer an der Normalität 
orientierten Alltags- und Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und 
Wohlbefinden (Bedürfnisse, 
Neigungen, Lebensstil, persönliche 
Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und Entwicklung 
einer persönlichen Lebensperspektive 

- Erhalt und Erweiterung persönlicher 
Handlungskompetenzen und 
Autonomie zur selbständigen 
Alltagsbewältigung 

- Ermöglichung von selbständigeren 
Lebensformen 

- Soziale Integration in die relevanten 
Bezugsgruppen (innerhalb der 
Wohngruppe, Haus etc.) 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben und an sozialen Beziehungen, 
Freizeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, sonstigen 
Bezugspersonen und sozialem Umfeld 

- Wahrnehmung einer angemessenen 
Tätigkeit (i.R. Eingliederung in eine 
WfB bzw. in tagesstrukturierende 
Maßnahmen.) 

- Teilnahme am gesellschaftlichen, 
sportlichen und kulturellen Leben 

Für die Zielgruppe der gehörlosen bzw. 
hörbehinderten Erwachsenen sind im 
besonderen folgende Ziele von 
Bedeutung: 
- Aufbau, Erhalt und Weiterentwicklung 
der Kommunikationsfähigkeit und 
individuell angepassten Kommunikati-
onsstrukturen durch Gebärden-
sprache, Körpersprache, Mimik und 
Gestik 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Akzeptanz, Training und Umgang mit 
behinderungsspezifischen Hilfsmitteln 

Grundleistungen  
- Vorhalten von angemessenem fachlich qualifiziertem Personal 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktions-
räume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, 
Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und 
Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. 
Realisierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, 
Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 
Betreuungsleistungen 
Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. unterstützende, fördernde bzw. erhaltende pädagogi-
sche, heilpädagogische, pflegerische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertig-
keiten (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-Bett-
Gehen, Baden /Duschen, Ankleiden/Ausziehen)  

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen Le-
bensführung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbezie-
hung bei der Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, z.B. 
Barbeträge etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und Be-
ziehungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Bezugs-
personen, in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von der Familie und dem gewohnten Umfeld) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung 
eines gesundheitsfördernden Lebensstils und medizinische Hilfen 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme tagesstruktu-
rierender Angebote (WfB, Leistungstypen Tagesstruktur) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Angebote zur Tagesstruk-
tur bzw. WfB 

- ggf. Durchführung zeitlich begrenzter heilpädagogischer und therapeutischer 
Fördermaßnahmen und Anleitung zur Fortsetzung im Alltag 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 
Für die Zielgruppe der gehörlosen bzw. hörbehinderten Erwachsenen sind im 
besonderen folgende Betreuungsleistungen von Bedeutung: 
- Förderung geeigneter Kommunikationsmöglichkeiten 
- Förderung der Akzeptanz und Umgang mit behinderungsspezifischen Hilfsmitteln 
- Entwicklung von zuverlässigen Systemen der Informationsweitergabe 
- Training von Orientierungsfähigkeiten 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung wird 
zwischen dem Kostenträger und dem Leitungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhandensein eines Heimbeirates 
- Sicherstellung der Heimpersonalverordnung 
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit angeschlossenen 
Wohn-Essbereichen 

- behinderungsspezifische, technische und bauliche Ausstattung 
- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des 
individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der Betroffenen und 
unter Berücksichtigung ihrer Biographie  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug auf die 
hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung 
der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum vorgelegt. 
 

 
* Das Wohnangebot kann regelmäßig mit den Leistungstypen 23, 24 oder 25 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 14 
Wohnangebote für Erwachsene mit der fachärztlichen Diagnose Autismus * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 14 sind 
erwachsene Menschen mit 
der fachärztlichen Diag-
nose Autismus, deren 
Hilfebedarf eine stationäre 
Betreuung erforderlich 
macht. 

Die Personen der Ziel-
gruppe sind dauerhaft auf 
umfassende Hilfen ange-
wiesen, z.B. 

- bei der Kommunikation  

- bei der Gestaltung 
sozialer Beziehungen 

- im psychosozialen 
Bereich 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der 
Haushaltsführung 

- bei der 
Freizeitgestaltung 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen 
Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule, 
(Aus)bildung, Arbeit 

Die generellen Ziele sind Überwindung, 
Linderung und Verhütung von Ver-
schlimmerung behinderungsbedingter 
Beeinträchtigungen und Eingliederung 
des/der Einzelnen in die Gesellschaft.  

Darunter wird insbesondere verstan-
den:  

- Gestaltung einer an der Normalität 
orientierten Alltags- und Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und Wohlbefin-
den (Bedürfnisse, Neigungen, persön-
liche Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und Entwicklung 
eines persönlichen Lebensraumes 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung 
persönlicher Handlungskompetenzen, 
Soziale Integration in die relevanten 
Bezugsgruppen (innerhalb der Wohn-
gruppe, Haus etc.) 

- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung 
der Mobilität 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben und an sozialen Beziehungen, 
Freizeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, sonstigen 
Bezugspersonen und sozialem Umfeld 

- Wahrnehmung einer angemessenen 
Tätigkeit  

- Teilnahme am gesellschaftlichen, 
sportlichen und kulturellen Leben 

Für die Zielgruppe sind im besonderen 
folgende Ziele von Bedeutung: 

- Vermeidung von Isolation 
- Vermeidung von Reizüberflutung 
- Entwicklung, Erhalt und Erweiterung 
angemessener sozialer Interaktion  

- Umgang mit den eigenen Emotionen 
- Abbau von stereotypen Verhaltens-
weisen 

 

Grundleistungen  

- Vorhalten angemessen qualifizierten Personals 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktions-
räume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, 
Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und 
Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten  
(z.B. Realisierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, 
Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. umfassende heilpädagogische, pädagogische, pflege-
rische Leistungen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- Individuelle Basisversorgung (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, 
Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, Baden /Duschen, Ankleiden/Ausziehen)  

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung  
- Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
- Entwicklung, Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/ 
alltäglichen Lebensführung (Mitwirkung bei der Gestaltung des alltäglichen 
Lebensumfeldes etc.) 

- Gestaltung der Freizeit (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Medizinische Hilfen (gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der 
Behandlungspflege, Unterstützung eines gesundheitsfördernden Lebensstils) 

- Hilfen bei der Inanspruchnahme tagesstrukturierender Angebote (WfB, 
Leistungstypen, Tagesstruktur) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Für diesen Personenkreis sind insbesondere folgende Betreuungsleistungen von 
Bedeutung: 
- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und 
Beziehungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und 
Bezugspersonen, in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Identitätsfindung, Umgang mit Fremd- und Autoaggression) 

- Training elementarer Kommunikation 
- Autismusspezifische therapeutische Maßnahmen 
 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung wird 
zwischen dem Kostenträger und dem Leitungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit angeschlossenen  
Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision  
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des 
individuellen Hilfeplanes unter weitestgehender Einbeziehung 
der Betroffenen und unter Berücksichtigung ihrer Biographie  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug auf die 
hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan bei 
gleichzeitiger 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Korrektheit des 
Vorgehens/der Methode 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum vorgelegt. 
 

 
* Das Wohnangebot ist regelmäßig mit den Leistungstypen 23, 24 oder 25 verbunden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 15 
Wohnangebote für Erwachsene mit psychischen Behinderungen * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 15 
sind erwachsene 
Menschen, die durch 
eine psychische 
Krankheit nicht nur 
vorübergehend we-
sentlich behindert oder 
aufgrund der psychi-
schen Krankheit von 
Behinderung bedroht 
sind (i.S. der Einglie-
derungshilfe-Verord-
nung), deren Hilfebe-
darf eine stationäre 
Betreuung erforderlich 
macht. 

Die Personen der Ziel-
gruppe sind dauerhaft 
auf Unterstützung, 
Begleitung und/oder 
Beaufsichtigung an-
gewiesen, z.B. 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Haushalts-
führung 

- bei der Gestaltung 
sozialer Beziehun-
gen 

- bei der Freizeit-
gestaltung 

- bei der Kommunika-
tion 

- im psychosozialen 
Bereich 

- im medizinischen 
und psychothera-
peutischen Bereich 

- im pflegerischen 
Bereich 

- in der Schule, 
(Aus)bildung, Arbeit 

Die generellen Ziele sind Überwin-
dung, Linderung und Verhütung von 
Verschlimmerung behinderungsbe-
dingter Beeinträchtigungen und 
Eingliederung des/der Einzelnen in 
die Gesellschaft. 

Darunter wird insbesondere ver-
standen: 

- Gestaltung einer an der Normalität 
orientierten Alltags- und Wohn-
situation 

- Lebenszufriedenheit und Wohlbe-
finden (Bedürfnisse, Neigungen, 
Lebensstil, persönliche Identität, 
usw.)  

- Selbstbestimmung und Entwick-
lung einer persönlichen Lebens-
perspektive 

- Erhalt und Erweiterung persön-
licher Handlungskompetenzen und 
Autonomie zur selbständigen All-
tagsbewältigung 

- Ermöglichung von selbständigeren 
Lebensformen 

- Erhalt und Erweiterung der Kom-
munikationsfähigkeit 

- Soziale Integration in die relevan-
ten Bezugsgruppen (innerhalb der 
Wohngruppe, Haus etc.) 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben und an sozialen Beziehun-
gen, Freizeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, sonsti-
gen Bezugspersonen und sozia-
lem Umfeld 

- Wahrnehmung einer angemesse-
nen Tätigkeit (i.R. Eingliederung in 
eine WfB bzw. in tagesstrukturie-
rende Maßnahmen.) 

- Teilnahme am gesellschaftlichen, 
sportlichen und kulturellen Leben 

Grundleistungen  

- Vorhalten von angemessenem fachlich qualifizierten Personal 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktionsräume 
sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, Möblierung, 
Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, Hausreinigung, 
Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. Realisierung 
von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, Verknüpfung 
und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die regelmäßig 
zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. fördernde bzw. erhaltende pädagogische und sozialpsychiatri-
sche rehabilitative Leistungen, die die selbstbestimmten Lebensgestaltungen soweit wie 
möglich berücksichtigen. Die Betreuungsleistungen werden erbracht durch Information, Be-
ratung und Motivation, Assistenz, Anleitung und Begleitung, Unterstützung, teilweise Über-
nahme, stellvertretende Durchführung, Sicherung von Behandlung. 

Hierzu gehören beispielsweise: 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
(Anleitung/Unterstützung zu einer angemessenen Ernährung, Körperhygiene, Toilettenbe-
nutzung, Hinführung zur Beachtung eines angemessenen Tag-/Nachtrhythmus, Hinführung 
zu einer jahreszeitlich angemessenen Kleidung etc.) 

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen Lebensfüh-
rung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbeziehung bei der Rei-
nigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, z.B. Barbeträge etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und Beziehungs-
gestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Bezugspersonen, in Freund-
schaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/Veranstal-
tungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Kommunikationsförderung (elementare und allgemeine Verständigung) 
- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, Bewälti-
gung psychiatrischer Symptomatik, Hilfen bei der Früherkennung von Symptomen, Hilfen bei 
der Rückfallprophylaxe, Hilfen beim Umgang mit Konflikten etc.) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung eines 
gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme tagesstrukturierender 
Angebote (WfB, Leistungstypen Tagesstruktur) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Angebote zur Tagesstruktur bzw. 
WfB 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung wird 
zwischen dem Kostenträger und dem Leistungsanbieter 
vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit angeschlossenen 
Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision  
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des 
personenzentrierten Hilfeplanes unter Einbeziehung der 
Betroffenen  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug auf die 
hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß dem individuellen Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung 
der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum vorgelegt. 

 
* Das Wohnangebot kann regelmäßig mit den Leistungstypen 23, 24 oder 25 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 
 



Leistungstyp 16 
Wohnangebote für Erwachsene mit psychischer Behinderung (aufgrund einer chronischen psychischen  
Erkrankung oder einer chronischen Abhängigkeitserkrankung) und hohem sozialen Integrationsbedarf * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 16 sind er-
wachsene Menschen mit psychi-
schen Behinderungen und/oder 
einer Suchterkrankung, die dauer-
haft auf stationäre Betreuung 
angewiesen sind. 
Der spezifische Hilfebedarf dieser 
Klientel resultiert häufig aus der 
Komplexität verschiedener Beein-
trächtigungen, wobei im Vorder-
grund eine psychische Behinde-
rung oder eine Abhängigkeitser-
krankung steht. Der Hilfebedarf ist 
dauerhaft erhöht und in der Regel 
rund um die Uhr erforderlich. Es 
besteht ein hoher Unterstützungs-
bedarf in elementaren Bereichen 
der Selbstversorgung. Dabei sind 
die Hilfeanforderungen individuell 
sehr differenziert und spezifisch. 
Es ist durchgängig ein hoher 
Aufsichtsbedarf vorhanden. Es 
sind präventive Maßnahmen zur 
Verhinderung von selbst- und 
fremdschädigendem Verhalten 
geboten und dauerhafte Hilfen zur 
Erlangung und Förderung sozialer 
Kompetenzen erforderlich. 
In diesen LT sind auch ehemalige 
MRV-Patienten einzuordnen, wenn 
aus Gründen der Sicherung ein 
erhöhter Kontrollbedarf gegeben 
ist. 
Die Personen dieser Zielgruppe 
sind dauerhaft auf umfassende 
Hilfen angewiesen, in der Regel 
- bei der individuellen Basisver-
sorgung, 

- bei der Gestaltung sozialer Be-
ziehungen, 

- im psychosozialen Bereich, 
- bei der Kommunikation, 
- bei der Haushaltsführung, 
- bei der Freizeitgestaltung, 
- im medizinischen, psychiatri-
schen und psychotherapeuti-
schen Bereich, 

- im pflegerischen Bereich und 
- in der Schule, (Aus)Bildung und 
Arbeit. 

 

Die generellen Ziele bestehen in 
der Überwindung, Linderung und 
Verhütung von Verschlimmerung 
behinderungsbedingter 
Beeinträchtigungen und der 
Eingliederung des/der Einzelnen 
in die Gesellschaft. 

Darunter wird insbesondere 
verstanden: 

- Gestaltung einer an der Norma-
lität orientierten Alltags- und 
Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und Wohl-
befinden (Bedürfnisse, Neigun-
gen, Lebensstil, persönliche 
Identität usw.) 

- Selbstbestimmung und Ent-
wicklung einer persönlichen 
Lebensperspektive 

- Erhalt und Erweiterung persön-
licher Handlungskompetenzen 

- Ermöglichung von selbständige-
ren Lebensformen 

- Erhalt und Erweiterung der 
Kommunikationsfähigkeit 

- Integration in die Wohngruppe 
und andere soziale Bezugs-
gruppen 

- Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben und dem sozialen Um-
feld, Freizeitgestaltung  

- Kontakt zu Angehörigen und 
sonstigen Bezugspersonen 

- Wahrnehmung einer angemes-
senen Tätigkeit (i.d.R. in tages-
strukturierenden Maßnahmen, 
ggf. mit dem Ziel der Aufnahme 
in die WfB) 

- Teilnahme am gesellschaft-
lichen, sportlichen und kultu-
rellen Leben. 

 

Grundleistungen 
- Vorhalten entsprechend qualifizierten Personals 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktionsräume 
sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, Möblierung, 
Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, Haus-
reinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. Realisie-
rung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
 Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeits-
arbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 
Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist die Hilfeplanung. Diese ist 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben. 
Betreuungsleistungen sind u.a. unterstützende, fördernde bzw. einer Verschlechterung 
entgegenwirkende pädagogische, sozialpsychiatrische und/oder pflegerische Leistungen. 
Die Betreuungsleistungen werden erbracht durch Information, Beratung und Motivation, 
Assistenz, Anleitung und Begleitung, Unterstützung, häufig insbesondere durch 
Übernahme, stellvertretende Durchführung und Sicherstellung von Behandlung.   

Hierzu gehören beispielsweise: 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertig-
keiten (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, 
Baden/Duschen, Ankleiden/Ausziehen) 

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Erhalt und Förderung von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen Lebens-
führung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbeziehung bei 
der Reinigung und Ordnung in den Räumen,  Umgang mit Eigentum, z.B. Barbeträge 
etc) 

- Entwicklung und Erhalt sozialer Beziehungen in der Wohngruppe und im unmittelbaren 
Nahbereich (Kontaktaufnahme und -erhalt zu Bezugsgruppen und -personen, zu 
Angehörigen) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/Veran-
staltungen, z.B. Spiel- und Sportangebote) 

- Kommunikationsförderung 
- Förderung der Eigensteuerung 
- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Überwindung der Trennung von Familie und gewohntem Umfeld, Hilfen beim Umgang 
mit Konflikten, ggf. Bewältigung der Abhängigkeitsproblematik incl. Rückfallprophylaxe) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Medizinische Hilfen (gesundheitliche Versorgung, Behandlungspflege, Hilfen bei 
gesundheitsförderndem Verhalten) 

- psychiatrische Betreuung 
- Motivierung und Hilfen bei der(auch teilweisen) Inanspruchnahme tagesstrukturierender 
Angebote (LT 23 und 24) 

- Betreuung im Krankheitsfall (auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Durchführung sozialpädagogischer und therapeutischer Fördermaßnahmen, Hilfen bei 
der Umsetzung im Alltag 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung 
wird zwischen Leistungs- und Kostenträger vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates, 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit 
angeschlossenen Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten 
Einrichtungskonzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammensetzung der Mitarbeiter 
- regelmäßige Übergabe-, Dienst- und Fallbesprechungen 
- Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung der Fort- und Weiterbildung der 
MitarbeiterInnen 
- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung 
des individuellen Hilfeplans unter Einbeziehung der 
Betroffenen  

- Dokumentation des Hilfeprozesses 
- Einbeziehung von Angehörigen und Bezugspersonen 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten in Bezug 
auf die hilfeplangeleitete individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Bewohner 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades entsprechend dem individuellen 
Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der 
Umsetzung von Maßnahmen  

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger entsprechend der 
Vereinbarung vorgelegt. 

 
* Das Wohnangebot kann mit den Leistungstypen 23, 24 oder 25 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



 

Leistungstyp 17 
Wohnangebote für Erwachsene mit Abhängigkeitserkrankungen * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 17 sind erwach-
sene Menschen mit Abhängig-
keitserkrankungen, die derzeit 
nicht in der Lage sind, ihr Leben 
eigenverantwortlich und suchtmit-
telfrei zu gestalten und deshalb 
eine stationäre Betreuung benöti-
gen. 

Die Personen der Zielgruppe sind 
auf längere Zeit angewiesen auf 
Unterstützung, Begleitung und/ 
oder Beaufsichtigung, z.B. 

- bei der Bewältigung der Abhän-
gigkeitserkrankung 

- im psychosozialen Bereich 

- in Ausbildung und Arbeit 

- bei der Gestaltung sozialer Be-
ziehungen 

- bei der Freizeitgestaltung 

- im medizinischen und psychothe-
rapeutischen Bereich 

- bei der individuellen Basisversor-
gung und Haushaltsführung. 

 

Die generellen Ziele sind 
Überwindung, Linderung und 
Verhütung von Verschlimmerung  
behinderungsbedingter 
Beeinträchtigungen und 
Eingliederung des/der Einzelnen 
in die Gesellschaft. 

Darunter wird insbesondere 
verstanden: 

- suchtmittelfreie Lebensführung 
- Kompetenzen zur Bewältigung 
von Krisen und Rückfällen 

- selbständige Lebensführung 
außerhalb des beschützten 
Rahmens oder in weniger 
intensiven Betreuungsformen 

- Gestaltung einer an der 
Normalität orientierten Alltags- 
und Wohnsituation 

- Integration in externe 
Beschäftigung und Arbeit 

- Lebenszufriedenheit und 
Wohlbefinden (Bedürfnisse, 
Neigungen, Lebensstil, 
persönliche Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und 
Entwicklung einer persönlichen 
Lebensperspektive 

- Erhalt und Erweiterung 
persönlicher 
Handlungskompetenzen und 
Autonomie zur selbständigen 
Alltagsbewältigung 

- Soziale Integration in relevante 
Bezugsgruppen  

- Teilnahme am 
gemeinschaftlichen Leben und 
an sozialen Beziehungen, 
Freizeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, 
sonstigen Bezugspersonen und 
sozialem Umfeld 

- Teilnahme am 
gesellschaftlichen, sportlichen 
und kulturellen Leben 

 

Grundleistungen  

- Vorhalten entsprechend ausgebildeten Personals 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktionsräume 
sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, Möblierung, 
Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, Haus-
reinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. Realisie-
rung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, Verknüp-
fung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die regel-
mäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. fördernde bzw. erhaltende pädagogische und soziothera-
peutische Leistungen, die die selbstbestimmten Lebensgestaltungen soweit wie möglich 
berücksichtigen. Die Betreuungsleistungen werden erbracht durch Information, Beratung 
und Motivation, Assistenz, Anleitung und Begleitung, Unterstützung, teilweise Über-
nahme, Behandlung. 

Hierzu gehören: 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
(Anleitung/Unterstützung zu einer angemessenen Ernährung, Körperhygiene,  etc.) 

- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen Lebens-
führung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbeziehung bei 
der Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, z.B. Barbeträge 
etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und Bezie-
hungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Bezugspersonen, 
in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Bewältigung der Abhängigkeitsproblematik incl. Rückfallprophylaxe, Hilfen beim Umgang 
mit Konflikten etc.) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung eines 
gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme tagesstruktu-
rierender Maßnahmen( Leistungstypen Tagesstruktur, externe Arbeit/Beschäftigung) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten)  
- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten. 
 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung 
wird zwischen dem Kostenträger und dem 
Leistungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates, 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit 
angeschlossenen Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten 
Einrichtungskonzeptes 

- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision  
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Fort- und 
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung 
des personenzentrierten Hilfeplanes unter Einbeziehung 
der Betroffenen   

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen 
Bezugspersonen 

- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug 
auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der 
Umsetzung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 
 

 
* Das Wohnangebot ist in der Regel mit den Leistungstypen 23 oder 24 verknüpft. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 18 
Wohnangebote für Erwachsene mit chronischen Abhängigkeitserkrankungen und Mehrfachbehinderungen * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 18 sind er-
wachsene Menschen mit Abhän-
gigkeitserkrankungen und weiteren 
Beeinträchtigungen, die nicht mehr 
in der Lage sind, ihr Leben eigen-
verantwortlich und suchtmittelfrei 
zu gestalten und deshalb eine 
stationäre Betreuung benötigen. 

Die Personen der Zielgruppe sind 
dauerhaft auf umfassende Unter-
stützung, Begleitung und/oder 
Beaufsichtigung angewiesen, z.B. 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Bewältigung der 
Abhängigkeitserkrankung 

- bei der Haushaltsführung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen 

- bei der Tagesgestaltung 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation 

- im psychosozialen Bereich 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in Ausbildung, Arbeit und 
Beschäftigung 

Die generellen Ziele sind Siche-
rung des Überlebens, Überwin-
dung, Linderung und Verhütung 
von Verschlimmerung behinde-
rungsbedingter Beeinträchtigun-
gen und Eingliederung des/der 
Einzelnen in die Gesellschaft.  

Darunter wird insbesondere 
verstanden: 

- suchtmittelfreie Lebensführung 
- Kompetenzen zur Bewältigung 
von Krisen und Rückfällen 

- Gestaltung einer an der Norma-
lität orientierten Alltags- und 
Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und Wohl-
befinden (Bedürfnisse, Neigun-
gen, persönliche Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und Ent-
wicklung eines persönlichen 
Lebensperspektive 

- Erhalt und Erweiterung persön-
licher Handlungskompetenzen 
und Autonomie zur selbständi-
gen Alltagsbewältigung 

- Ermöglichung selbständigerer 
Lebensformen 

- Erhalt und Erweiterung der 
Kommunikationsmöglichkeiten 

- Soziale Integration in die rele-
vanten Bezugsgruppen (inner-
halb der Wohngruppe, Haus 
etc.) 

- Erhalt und Erweiterung der 
Mobilität 

- Teilnahme am gemeinschaft-
lichen Leben und an sozialen 
Beziehungen, Freizeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, sons-
tigen Bezugspersonen und sozi-
alem Umfeld 

- Wahrnehmung einer ange-
messenen Tätigkeit  

- Teilnahme am gesellschaft-
lichen, sportlichen und kultu-
rellen Leben 

 

Grundleistungen  

- Vorhalten entsprechend ausgebildeten Personals 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktionsräume 
sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, Möblierung, 
Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, Hausreini-
gung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. Realisie-
rung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, Verknüp-
fung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 

Betreuungsleistungen sind u.a. umfassende pädagogische, soziotherapeutische und 
pflegerische Leistungen, die die selbstbestimmten Lebensgestaltungen soweit wie 
möglich berücksichtigen. Die Betreuungsleistungen werden erbracht durch Information, 
Beratung und Motivation, Assistenz, Anleitung und Begleitung, Unterstützung, teilweise 
Übernahme, stellvertretende Durchführung, Behandlung. 

Hierzu gehören beispielsweise: 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung (Anleitung /Unterstützung zu einer ange-
messenen Ernährung, Körperhygiene, Toilettenbenutzung, Hinführung zur Beachtung 
eines angemessenen Tag-/Nachtrhythmus, Hinführung zu einer jahreszeitlich angemes-
senen Kleidung etc.)  

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltägliche Lebensfüh-
rung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbeziehung bei der 
Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, z.B. Barbeträge etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und Bezie-
hungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Bezugspersonen, 
in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Kommunikationsförderung (elementare und allgemeine Verständigung) 
- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Bewältigung der Abhängigkeitsproblematik incl. Rückfallprophylaxe, Hilfen beim Umgang 
mit Konflikten etc.) 

- Training von Orientierungsfähigkeit und Gedächtnisleistung 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung eines 
gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme tagesstrukturieren-
der Maßnahmen (Leistungstypen Tagesstruktur) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Angebote zur Tagesstruktur  
- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten. 
 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umsetzung 
wird zwischen dem Kostenträger und dem Leitungsanbieter 
vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhalten eines Heimbeirates 
- Einhalten der HeimPersV  
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit ange-
schlossenen Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungs-
konzeptes 

- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen  
- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision  
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung 
des individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der 
Betroffenen   

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen 
Bezugspersonen 

- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im Bezug 
auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan bei 
gleichzeitiger 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der 
Umsetzung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 
 

 
* Das Wohnangebot kann regelmäßig mit den Leistungstypen 23 oder 24 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 
 



Leistungstyp 19 
Wohnangebote für Erwachsene, die aufgrund chronischen Missbrauchs illegaler Drogen wesentlich behindert im Sinne des BSHG SGB XII sind 

(in d.R.i.V. mit Methadon-Substitution) * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 19 sind substitu-
ierte, chronisch mehrfach langjährig 
drogenabhängige Männer und 
Frauen, die aufgrund ihres sozialen, 
psychischen und gesundheitlichen 
Zustandes nicht mehr in der Lage 
sind, an den vorherrschenden thera-
peutisch oder pädagogischen orien-
tierten und weitgehend auf Absti-
nenz ausgerichteten Angeboten 
teilzunehmen. 

Hierbei handelt es sich um Men-
schen, die dauerhaft unter krank-
heitsbedingten Symptomen in wech-
selnder Intensität unter den Folgen 
der Chronizität, ihrer Krankheit und 
dadurch in ihrem subjektiven Befin-
den, ihren Fähigkeiten zur Selbstor-
ganisation und zum sozialen Han-
deln beeinträchtigt sind. Eine ge-
schlossene Unterbringung ist nicht 
notwendig.  

Die Personen der Zielgruppe sind 
dauerhaft auf Unterstützung, Be-
gleitung und/oder Beaufsichtigung 
angewiesen wie z. B. 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Bewältigung der 
Abhängigkeitserkrankung 

- bei der Haushaltsführung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation 

- im psychosozialen Bereich 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule, (Aus) Bildung, Arbeit 
und Beschäftigung 

 

Die generellen Ziele sind Sicherung 
des Überlebens, Überwindung, 
Linderung und Verhütung von 
Verschlimmerung 
behinderungsbedingter 
Beeinträchtigungen und Förderung 
der Eingliederung in die Gesellschaft.  

Darunter wird insbesondere 
verstanden:  
- Umgang mit der Substitution 
- Integration in Schule, (Aus) Bildung, 
Beruf, Beschäftigung und Arbeit 

- Erlernen von Fähigkeiten mit belas-
tenden Situationen umzugehen 

- Verantwortungsbewusster Umgang 
mit der Substitution sowie evtl. vor-
handenem Beigebrauch und ggf. 
deren Minimierung 

- Kompetenzen zur Bewältigung von 
Krisen und Rückfällen 

- Gestaltung einer an der Normalität 
orientierten Alltags- und Wohnsitua-
tion 

- Lebenszufriedenheit und Wohlbefin-
den (Bedürfnisse, Neigungen, Le-
bensstil, persönliche Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und Entwicklung 
einer persönlichen Lebensperspek-
tive 

- Erhalt und Erweiterung persönlicher 
Handlungskompetenzen und Auto-
nomie zur selbständigen Alltagsbe-
wältigung 

- Selbständigere Lebensführung 
- Erhalt und Erweiterung der Kommu-
nikationsmöglichkeiten 

- Soziale Integration in die relevanten 
Bezugsgruppen (innerhalb der 
Wohngruppe, Haus etc.) 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben und an sozialen Beziehun-
gen, Freizeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, sonstigen 
Bezugspersonen und sozialem Um-
feld 

- Wahrnehmung einer angemessenen 
Tätigkeit in tagesstrukturierende 
Maßnahmen 

- Teilnahme am gesellschaftlichen, 
sportlichen und kulturellen Leben 

 

Grundleistungen  

- Vorhalten von angemessenem fachlich qualifiziertem Personal 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktions-
räume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, 
Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und 
Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten  
(z.B. Realisierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, 
Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u. a. umfassende pädagogische, soziotherapeutische und 
pflegerische Leistungen, die die selbstbestimmten Lebensgestaltungen soweit wie 
möglich berücksichtigen. 
Hierzu gehören beispielsweise: 
- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertig-
keiten (Anleitung und Unterstützung zu einer angemessenen Ernährung, 
Körperhygiene, Toilettenbenutzung, Aufstehen/Zu-Bett-Gehen) 

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen Lebens-
führung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbeziehung bei 
der Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, z.B. Barbeträge 
etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und Be-
ziehungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Bezugs-
personen, in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Kommunikationsförderung (elementare und allgemeine Verständigung) 
- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst und 
der Abhängigkeitsproblematik, Hilfen bei der Rückfallprophylaxe, Hilfen im Umgang mit 
Konflikten, Trennung von der Szene) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung 
eines gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Substitutionsbehandlung 
- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme tagesstruktu-
rierender Angebote (Leistungstypen Tagesstruktur Schule, Ausbildung, Beruf) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- Betreuung und Begleitung bei nur teilweiser Nutzung der Angebote zur Tagesstruktur 
Schule, (Aus) Bildung, Beruf, Arbeit und Beschäftigung 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umset-
zung wird zwischen dem Kostenträger und dem Lei-
tungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorliegen eines Heimvertrages 
- Vorhandensein eines Heimbeirates 
- Sicherstellung der Heimpersonalverordnung 
- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit 
angeschlossenen Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten 
Einrichtungskonzeptes 

- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und 
Fallbesprechungen  

- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und 
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen 
Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und 
Fortschreibung des individuellen Hilfeplanes unter 
weitestgehender Einbeziehung der Betroffenen und 
unter Berücksichtigung ihrer Biographie  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen 
Bezugspersonen 

- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im 
Bezug auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan 
bei gleichzeitiger 

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der 
Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 
 

 
* Das Wohnangebot kann regelmäßig mit den Leistungstypen 23 oder 24 verknüpft werden. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 20 
Befristete heilpädagogische Förder- und Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen * Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 20 sind 
erwachsene Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderun-
gen (geistige, körperliche 
und/oder mehrfache Behinde-
rungen), deren Hilfebedarf 
eine befristete stationäre 
Betreuung erforderlich macht. 
Die Zielgruppe bedarf einer 
besonderen und umfassenden 
heilpädagogischen Förderung, 
um weiterhin in ihren Familien 
verbleiben, eine angemessene 
Einrichtung (z. B. Schule, 
Werkstatt für Behinderte) 
besuchen bzw. in einer geeig-
neten Wohneinrichtung leben 
zu können.1 

Die Personen der Zielgruppe 
sind während der stationären 
Unterbringung auf umfassende 
Hilfen angewiesen, z.B. 

- im psychosozialen und emo-
tionalen Bereich 

- bei der individuellen Basis-
versorgung 

- bei der Wahrnehmungsförde-
rung 

- bei der Tagesgestaltung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen 

- bei der Kommunikation und 
Interaktion 

- im medizinischen und psy-
chotherapeutischen Bereich 

- bei der Freizeitgestaltung 

- im pflegerischen Bereich 

- bei der Haushaltsführung 

Die generellen Ziele sind eine umfassende und 
zielgerichtete heilpädagogische Förderung, um 
die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen 
und deren Folgen zu lindern und den Menschen 
mit Behinderung nach seinen Möglichkeiten in die 
Gesellschaft einzugliedern.  

Darunter wird insbesondere verstanden: 

- Abbau von Entwicklungs- und Verhaltensauffäl-
ligkeiten (Beziehungs- und Affektstörungen, 
Rückzugsverhalten und soziale Isolation, auf 
Ablehnung stoßende Verhaltensweisen) 

- Entlastung von Krisensituationen 

- Kontakte zu Angehörigen, sonstigen Bezugsper-
sonen und sozialem Umfeld 

- Gestaltung einer an der Normalität orientierten 
Alltags- und Wohnsituation  

- Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden (Bedürf-
nisse, Neigungen, persönliche Identität, usw.)  

- Persönlichkeitsfindung (Selbstfindung, Ich-Stär-
kung, Erkennen von Stärken und Grenzen) 

- Erwerb sozialer Basiskompetenzen (Kontakt- 
und Beziehungsverhalten, Konflikt- und Kritikfä-
higkeit, Integration in die relevanten sozialen 
Bezugsgruppen) 

- Erwerb und Förderung grundlegender lebens-
praktischer Fähigkeiten zur Erweiterung der 
eigenen Handlungskompetenz 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben und an 
sozialen Beziehungen, Freizeitgestaltung 

-Wiedereingliederung in das gewohnte Lebens-
umfeld bzw. Vorbereitung auf eine geeignete 
Dauerwohnmöglichkeit 

 

Grundleistungen  

- Vorhalten angemessen qualifizierten Personals 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funkti-
onsräume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstat-
tung, Möblierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Ge-
bäude und Außenanlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, 
Hausreinigung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten  
(z.B. Realisierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, 
Verknüpfung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlich-
keitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Hilfeplanung, die umfassende 
heilpädagogische, pädagogische und pflegerische Leistungen beinhaltet. 

Hierzu gehören beispielsweise: 

- Individuelle Basisversorgung (Nahrungsaufnahme, Waschen, Toilettenbenut-
zung, Aufstehen/Zu-Bett-Gehen, Baden/Duschen, Ankleiden/Ausziehen)  

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, und Wochenstrukturierung  
- Training elementarer Alltagsfertigkeiten 
- Erhalt und Förderung von Grundkompetenzen bei der Selbstversorgung/ 
alltäglichen Lebensführung (Mitwirkung bei der Gestaltung des alltäglichen 
Lebensumfeldes etc.) 

- Gestaltung der Freizeit (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/ 
Veranstaltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen 
Gruppen) 

- Training von Orientierungsfähigkeiten 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Medizinische Hilfen (gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behand-
lungspflege, Unterstützung eines gesundheitsfördernden Lebensstils) 

- Hilfen bei der Inanspruchnahme geeigneter Beschäftigungsangebote (WfB) 
- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Für diesen Personenkreis sind insbesondere folgende Betreuungsleistungen von 
Bedeutung: 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und 
Beziehungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Be-
zugspersonen, in Freundschaften/zu Angehörigen) 

- Psychosoziale Hilfen (Förderung der Ablösung und Bewältigung der mit der 
Trennung einhergehenden Belastungen, Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, 
Umgang mit Fremd- und Autoaggression, Förderung einer altersgemäßen Per-
sönlichkeitsentwicklung) 

- Durchführung zeitlich begrenzter heilpädagogischer und therapeutischer För-
dermaßnahmen 

- Beratung der und Kooperation mit den Angehörigen oder sonstigen Bezugsper-
sonen 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die 
Umsetzung wird zwischen dem Kostenträger und dem 
Leitungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Sicherung der Anwendung des Heimgesetzes (Heim-
vertrag, Hausordnung, Heimbeirat, HeimPersV etc.) 

- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit ange-
schlossenen Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten Einrichtungs-
konzeptes 

- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbespre-
chungen  

- Team- und Fallsupervision nach Bedarf 
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fort- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versor-
gung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschrei-
bung des individuellen Hilfeplanes unter weitestge-
hender Einbeziehung der Betroffenen und unter Be-
rücksichtigung ihrer Biographie  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen Be-
zugspersonen 

- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der Ein-
richtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im 
Bezug auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zielerrei-
chungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und der 
Umsetzung der Maßnahme 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 
 

* Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 
 Hierzu gehören beim LT 20 auch besondere tagesstrukturierende Maßnahmen und Betreuungsangebote. 
 

                                            
1

 Der LWL erklärt, dass er bis auf weiteres in den Einzelverhandlungen ausschließen wird, dass Menschen aus anderen Wohneinrichtungen in diesem LT aufgenommen werden 



Leistungstyp 21 *
 

Maßnahmen der sozialen und medizinisch-beruflichen Rehabilitation für Erwachsene mit psychischen Behinderungen 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen ** Qualitätsmerkmale 

Zielgruppe des LT 21 sind er-
wachsene Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen (i.S. der 
Eingliederungshilfeverordnung) 
und ggf. Abhängigkeitserkran-
kungen, deren Hilfebedarf für 
einen Zeitraum von mindestens 
sechs bis etwa 24 Monaten eine 
außerklinische stationäre Reha-
bilitationsmaßnahme erforderlich 
macht.  

Die Personen der Zielgruppe 
sind häufig auf Unterstützung, 
Begleitung und/oder Beaufsich-
tigung angewiesen, z.B. 

- bei der individuellen 
Basisversorgung 

- bei der Haushaltsführung 

- bei der Gestaltung sozialer 
Beziehungen 

- bei der Freizeitgestaltung 

- bei der Kommunikation 

- im psychosozialen Bereich 

- im medizinischen und 
psychotherapeutischen Bereich 

- im pflegerischen Bereich 

- in der Schule, (Aus)bildung, 
Arbeit 

 
 
 

Das generelle Ziel der Eingliederungshilfe 
im Sinne dieses LT ist die soziale und 
medizinisch-berufliche Rehabilitation des 
Hilfeempfängers. Insbesondere soll die 
Sicherung, Wiederherstellung oder Vor-
bereitung einer beruflichen Qualifikation 
bzw. Erwerbstätigkeit erreicht werden. 
Darunter wird insbesondere verstanden: 

- Gestaltung einer an der Normalität 
orientierten Alltags- und Wohnsituation 

- Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden 
(Bedürfnisse, Neigungen, Lebensstil, 
persönliche Identität, usw.)  

- Selbstbestimmung und Entwicklung 
einer persönlichen Lebensperspektive 

- Erhalt und Erweiterung persönlicher 
Handlungskompetenzen und Autonomie 
zur selbständigen Alltagsbewältigung 

- Stabilisierung nach einer vorangegan-
genen psychiatrischen Krankenhausbe-
handlung  

- Entwicklung eines persönlichen Reflexi-
onsvermögens bezogen auf die psychi-
sche Erkrankung und ihre beeinträchti-
genden Folgen, sowie eventueller Se-
kundärproblematiken 

- Verhinderung einer Chronifizierung der 
Erkrankung 

- Hinführung zu selbständigeren Lebens-
formen 

- Erhalt und Erweiterung der Kommunika-
tionsfähigkeit 

- Soziale Integration in die relevanten 
Bezugsgruppen (innerhalb der Wohn-
gruppe, Haus etc.) 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen Le-
ben und an sozialen Beziehungen, Frei-
zeitgestaltung 

- Kontakte zu Angehörigen, sonstigen 
Bezugspersonen und sozialem Umfeld 

- Diagnostik und Indikationsstellung für 
eine berufliche Förderung, Wahrneh-
mung einer angemessenen Tätigkeit  

- Teilnahme am gesellschaftlichen, sport-
lichen und kulturellen Leben 

 

Grundleistungen  

- Vorhalten von angemessenem fachlich qualifizierten Personal 
- Vorhalten angemessener bedarfsgerechter Wohn-, Gemeinschafts- und Funktions-
räume sowie der Verkehrsflächen (einschließlich der erforderlichen Ausstattung, Möb-
lierung, Wartung und Instandhaltung dieser Räume sowie der Gebäude und Außen-
anlagen) 

- Hauswirtschaft (Verpflegung unter Berücksichtigung von Sonderernährung, Hausreini-
gung, Wäscheversorgung) 

- Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten (z.B. Reali-
sierung von Leistungsansprüchen) 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, Verknüp-
fung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen im Wohnbereich ist eine Hilfeplanung, die 
regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 
Betreuungsleistungen sind u.a. fördernde bzw. erhaltende pädagogische und sozial-
psychiatrische rehabilitative Leistungen, die die selbstbestimmten Lebensgestaltungen 
soweit wie möglich berücksichtigen. Die Betreuungsleistungen werden erbracht durch 
Information, Beratung und Motivation, Assistenz, Anleitung und Begleitung, Unterstüt-
zung, Beaufsichtigung und Sicherung von Behandlung. 

Hierzu gehören beispielsweise: 

- Sicherung der individuellen Basisversorgung und Training elementarer Alltagsfertig-
keiten (Anleitung/Unterstützung zu einer angemessenen Ernährung, Körperhygiene, 
Toilettenbenutzung, Hinführung zur Beachtung eines angemessenen Tag-/Nacht-
rhythmus, Hinführung zu einer jahreszeitlich angemessenen Kleidung etc.) 

- Sicherstellung einer Tag-/Nacht-, Tages-, Wochen- und Jahresstrukturierung 
- Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der Selbstversorgung/alltäglichen Le-
bensführung (Einkaufen, Mitwirkung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einbeziehung 
bei der Reinigung und Ordnung in den Räumen, Umgang mit Eigentum, z.B. Bar-
beträge etc.) 

- Gestaltung, Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (Kontaktaufnahme und Bezie-
hungsgestaltung im unmittelbaren Nahbereich zu Bezugsgruppe und Bezugspersonen, 
in Freundschaften/zu Angehörigen, in Partnerschaften) 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung (Eigenbeschäftigung, Teilnahme an Angeboten/Veran-
staltungen, z.B. Spiel- und Sportangeboten, Begegnung mit sozialen Gruppen) 

- Kommunikationsförderung  
- Psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Bewältigung psychiatrischer Symptomatik, Hilfen bei der Früherkennung von Sympto-
men, Hilfen bei der Rückfallprophylaxe, Hilfen beim Umgang mit Konflikten etc.) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitliche Versorgung, Maßnahmen der Behandlungspflege, Unterstützung 
eines gesundheitsfördernden Lebensstils, medizinische Hilfen 

- Begleitung, Motivierung und Unterstützung bei den ergotherapeutischer Maßnahmen 
und der beruflichen Förderung 

- Anleitung und Förderung am Beschäftigungsplatz (z.B. auch bei Zuverdienstarbeits-
plätzen etc.) 

- Betreuung im Krankheitsfalle (z.B. auch bei Krankenhausaufenthalten) 
- fallbezogene Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen und Diensten 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die 
Umsetzung wird zwischen dem Kostenträger und dem 
Leistungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Unterbringung möglichst in Einzelzimmern mit 
angeschlossenen Wohn-Essbereichen 

- individuelle Gestaltung der Lebensräume 
- Betreuung auf der Basis eines fixierten 
Einrichtungskonzeptes 

- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einrichtung 
- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- regelmäßige Übergabe, Dienst- und 
Fallbesprechungen  

- bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision  
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Fort- und 
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Kooperation in der regionalen psychosozialen 
Versorgung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und 
Fortschreibung des personenzentrierten Hilfeplanes 
unter Einbeziehung der Betroffenen  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses  
- Einbeziehung von Angehörigen und sonstigen 
Bezugspersonen 

- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Einrichtungskonzeption 

- Beschwerdemanagement 
- bedarfsgerechte Dienstplangestaltung 
- Bezugspersonensystem 
- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im 
Bezug auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß dem individuellen 
Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und 
Umsetzung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Leistungsdokumentation der Einrichtung wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 
 

 
* Dieser Leistungstyp wird ausschließlich im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland angeboten. 
** Die allgemein gültigen Grundsätze von Art und Umfang der Leistungen sind in der Erläuterung beschrieben. 



Leistungstyp 22 
Tagesstätten für psychische Behinderte * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen Qualitätsmerkmale 

Erwachsene Menschen mit 
psychischen Behinderungen, für 
die ohne dieses Angebot der 
langfristige Aufenthalt in einer 
Klinik oder einem Heim notwen-
dig wäre, die mit den Anforde-
rungen in einer Werkstatt für 
psychisch Behinderte bzw. einer 
vergleichbaren beschützenden 
Tätigkeit (noch) überfordert 
und/oder für die offene, ambu-
lante Kontakt- und Beratungs-
stellenangebote nicht aus-
reichend sind. 

Die Personen der Zielgruppe 
sind oft nicht mehr oder noch 
nicht in der Lage, die Anforde-
rungen einer beruflichen Reha-
bilitation oder einer Arbeit in 
beschützender Umgebung zu 
erfüllen. Sie leiden an erheb-
lichen Beeinträchtigungen des 
gesamten seelischen Befindens, 
die nicht nur zu Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit, sondern 
überdies zu einem Rückzug aus 
dem Gemeinschaftsleben ge-
führt haben können. 

Folgeauswirkungen von Hospi-
talisierung, geringe Belastbar-
keit, anfängliche Ablehnung der 
Betreuungsangebote, man-
gelnde Fähigkeit zum Einhalten 
von Absprachen und ähnliches 
sind Begleiterscheinungen 
dieser Behinderung. 

Vor diesem Hintergrund haben 
die Personen dieser Zielgruppe 
für den überwiegenden Teil der 
Woche einen Bedarf an gezielter 
und geplanter Förderung im 
Rahmen der Tagesstätte. 
 

Überwindung, Linderung und Verhütung 
von Verschlimmerung behinderungsbe-
dingter Beeinträchtigungen und Förde-
rung der Eingliederung in die Gesellschaft 
von konkreter Hilfestellung bei der un-
mittelbaren Alltagsbewältigung bis hin zu 
einer selbstbestimmten Lebensgestaltung 
bzw. Lebensplanentwicklung, insbeson-
dere durch 

- Schaffung einer klaren Tagesstruktur mit 
Förderungs- und/oder Beschäftigungs-
charakter 

- Förderung und Erhalt bzw. Wiederge-
winnung eines Mindestmaßes an Leis-
tungsfähigkeit und Belastbarkeit in un-
terschiedlichen Lebensbereichen  
(z.B. Körperhygiene, Ernährung, persön-
liche, manuelle und kreative Fähig-
keiten) 

- Erwerb und Erhalt praktischer Kennt-
nisse und Fähigkeiten zur Förderung der 
Möglichkeiten zur Gemeinschaftsteil-
habe 

- Förderung und Erhalt der Kommunikati-
onsfähigkeit 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben 

- Förderung und Erhalt von Handlungs-
kompetenz bei der Gestaltung der 
eigenen Freizeit 

- Förderung und Erhalt der Wahrnehmung 
des Lebensumfeldes 

- Förderung und Erhalt der Gesundheits-
vorsorge 

 

Art und Umfang der Angebote richten sich nach den individuellen Bedarfen und Belast-
barkeiten der Zielgruppe.  

Regelmäßige und zielgerichtete tagesstrukturierende Angebote im Sinne dieses Leis-
tungstyps setzen eine Mindestteilnahme an durchschnittlich drei Werktagen voraus. 

In begründeten Fällen können für eine Übergangsphase bzw. für eine festgelegte An-
zahl von Plätzen weniger als 3 Tage vereinbart werden. 

Eine Tagesstätte hält im Rheinland in der Regel 15 Plätzen und in Westfalen 20 Plätze 
vor. 

Grundleistungen 

- In der Regel Vorhalten von 3 Vollzeit-Fachkräften mit psychiatrischer Berufserfahrung 
aus den Bereichen Sozialarbeit, Ergotherapie, Fachpflege oder andere vergleichbare 
Berufsfelder 

- Vorhalten von geeigneten Räumlichkeiten in der Größe von ca. 300 qm  

 Dies können u.a. Räume sein für: 

- Arbeits- und Beschäftigungsangebote 
- Gruppenraum für Gruppengespräche 
- Küche mit Essplatz für lebenspraktische Angebote 
- Büro-/ Arbeitsraum auch für Einzelgespräche 
- Ruheraum für entspannungs- und bewegungstherapeutische Angebote  
einschließlich der entsprechenden Ausstattung und dazugehörigen Außenanlagen. 

- Öffnungszeiten an 5 Werktagen für mindestens 6 Stunden täglich 

- Verwaltung, Leitungs- und Regieaufgaben der Einrichtung und des Trägers, Verknüp-
fung und Koordination zu regionalen Versorgungsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen der internen Qualitätssicherung 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Hilfeplanung, die regelmäßig zu 
überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 

Betreuungsleistungen in Form von Einzel- und/oder Gruppenangeboten können sein: 

- psychosoziale Hilfen (z.B. bei der Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich 
selbst, Bewältigung psychiatrischer Symptomatik) 

- ergotherapeutische Maßnahmen 
- Anleitung und Förderung am Beschäftigungsplatz  
- bewegungstherapeutische Maßnahmen 
- lebenspraktische Maßnahmen 
- Maßnahmen zur Erlangung von Alltagskompetenz 
- Bildungsmaßnahmen 
- persönlichkeitsfördernde Maßnahmen 
- Entwicklung und Erhalt von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
- Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (z.B. zu anderen Tagesstättenbesuchern, 
Angehörigen, sozialem Umfeld) und Gestaltung von gemeinschaftsfördernden 
Aktivitäten 

- Hilfen bei der Freizeitgestaltung 
- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitsfürsorge (Unterstützung in dem Einhalten von Arztterminen, 
Medikamentenversorgung) 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit den kooperierenden Einrichtungen und Diensten  
 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umset-
zung wird zwischen dem Kostenträger und dem Leis-
tungsanbieter vereinbart. 

Strukturqualität 

- Vorhalten einer geeigneten Personalausstattung 

- Vorhalten geeigneter Räumlichkeiten einschließlich 
der notwendigen sächlichen Ausstattung 

- Betreuung auf der Basis eines fixierten Konzeptes 

- Sicherstellung der Erreichbarkeit des Angebotes 

- Multiprofessionelle Zusammenarbeit 

- Regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbe-
sprechungen 

- Bedarfsgerechte Fallsupervision  

- Bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen  

- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versor-
gung 

- Vorhalten einer erreichbaren offenen Kontakt- und 
Beratungsstelle durch den Tagesstättenträger oder 
einer geregelten Kooperationsvereinbarung 

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 

- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschrei-
bung des individuellen Hilfeplans unter weitestgehen-
der Einbeziehung der Betroffenen und unter Berück-
sichtigung ihrer Biographie 

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses 

- Fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der Kon-
zeption 

- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im 
Bezug auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 

- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zieler-
reichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und 
Umsetzung der Maßnahmen 

- Erreichen der vereinbarten Mindestauslastung 

Dokumentation 

Die Dokumentation des Leistungsangebotes wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 

 

*  Der Leistungstyp Tagesstätten berücksichtigt die bisher vereinbarten unterschiedlichen 
 Rahmenbedingungen der Tagesstätten im Rheinland und Westfalen 



Leistungstyp 23 
Einrichtungsinterne, tagesstrukturierende Maßnahmen für Erwachsene mit Behinderungen * 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen Qualitätsmerkmale 

Erwachsene Menschen mit wesent-
lichen seelischen, körperlichen, 
geistigen bzw. mehrfachen Behinde-
rungen, die (in der Regel) stationäre 
Hilfe im Rahmen einer Wohnein-
richtung der Leistungstypen 9 bis 19 
erhalten. 

Die Personen der Zielgruppe haben 
einen Bedarf an gezielter und ge-
planter Förderung und Betreuung im 
Rahmen eines tagesstrukturierenden 
Angebotes innerhalb und außerhalb 
des unmittelbaren Wohnbereiches, 
welches über die tagesgestaltenden 
Betreuungsangebote der Leistungs-
typen Wohnen hinausgeht. Die 
Ausgestaltung der Angebote berück-
sichtigt die unterschiedlichen Ziel-
gruppen und individuellen Hilfebe-
darfe. 

Überwindung, Linderung und Verhü-
tung von Verschlimmerung behinde-
rungsbedingter Beeinträchtigungen 
und Förderung der Eingliederung in 
die Gesellschaft, insbesondere durch 

- Schaffung einer klaren Tagesstruk-
tur mit Förderungs- und/oder Be-
schäftigungscharakter 

- Förderung und Erhalt bzw. Wieder-
gewinnung eines Mindestmaßes an 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 
in unterschiedlichen Lebensberei-
chen (z.B. Körperhygiene, Nah-
rungsaufnahme, persönliche, manu-
elle und kreative Fähigkeiten) 

- Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
Förderung der Möglichkeiten zur 
Gemeinschaftsteilhabe 

- Förderung und Erhalt der Kommuni-
kationsfähigkeit 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben 

- Förderung und Erhalt von Hand-
lungskompetenz bei der Gestaltung 
der eigenen Freizeit 

- Förderung und Erhalt der Wahrneh-
mung des Lebensumfeldes 

- Förderung und Erhalt der Gesund-
heitsvorsorge 

- Förderung und Erhalt der Beweg-
lichkeit und Prophylaxe von Pflege-
bedürftigkeit 

Art und Umfang der Angebote richten sich nach den individuellen Bedarfen und Belast-
barkeiten der jeweiligen Zielgruppe.  
Indikationsstellung und Förderziele des Leistungstyps 23 sind in dem individuellen 
Betreuungskonzept des Leistungstypen Wohnens erfasst. 
In der Regel stehen separate Räumlichkeiten/Örtlichkeiten außerhalb des Wohn-
gruppenbereiches der Einrichtung zur Verfügung.  

Dies können Räume sein für: 

- Beschäftigungsangebote 
- heilpädagogische Förderung (z.B. Snoezelbereiche) 
- lebenspraktische Angebote 
- bewegungstherapeutische Angebote  
einschließlich der entsprechenden Ausstattung und dazugehörigen Außenanlagen. 

Die tatsächliche Umsetzung der tagesstrukturierenden Angebote im Sinne dieses Leis-
tungstyps setzt jedoch nicht voraus, dass die ausschließliche oder auch nur überwie-
gende Nutzung dieser Räumlichkeiten/Örtlichkeiten für das Leistungsangebot bindend 
ist und definiert sich nicht, im Gegensatz zum Leistungstyp 24, als eigenständige Orga-
nisationseinheit der Wohneinrichtung. 
Je nach Zielgruppe und Förderkonzept kann es sinnvoll sein, dass bestimmte Anteile 
von Tagesstruktur, z.B. in den Gemeinschaftsräumen des Wohnbereiches, angemes-
sener und zweckmäßiger erbracht werden.  
Die Stellenbesetzung der Einrichtung weist ausdrücklich Personal aus, das für solche 
tagesstrukturierenden Maßnahmen zur Verfügung steht. 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Förderplanung, die regelmäßig zu 
überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 

Betreuungsleistungen in Form von Einzel- und/oder Gruppenangeboten können sein: 

- heilpädagogische Maßnahmen 
- ergotherapeutische Maßnahmen 
- Anleitung und Förderung am Beschäftigungsplatz  
- bewegungstherapeutische Maßnahmen 
- lebenspraktische Maßnahmen 
- Maßnahmen zur Erlangung von Alltagskompetenz 
- Bildungsmaßnahmen 
- persönlichkeitsfördernde Maßnahmen 
- Entwicklung und Erhalt von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
- Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (z.B. zu Gruppenmitgliedern, Angehörigen, 
sozialem Umfeld) und Gestaltung von gemeinschaftsfördernden Aktivitäten 

- Sicherstellung der erforderlichen pflegerischen Hilfen (Begleitung, Toilettengänge, 
Wäschewechsel, Versorgung nach Anfällen, Unterstützung bei den Mahlzeiten) 

- psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Bewältigung psychiatrischer Symptomatik) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitsfürsorge (Maßnahmen zur Vermeidung von Körperverletzungen, z.B. 
wegen Neigung zu Sturzanfällen, Eigen- und Fremdgefährdung, Anfallsdokumentation, 
Versorgung nach Anfallsgeschehen, Versorgung mit Medikamenten etc.) 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit den Wohnbereichen 
 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die 
Umsetzung wird zwischen dem Kostenträger und dem 
Leistungsanbieter vereinbart: 

Strukturqualität 

- Vorhalten geeigneter Räumlichkeiten und sächliche 
Ausstattung gemäß der vorgehaltenen Angebote  

- barrierefreier Zugang und behindertengerechte 
Ausstattung 

- Betreuung auf der Basis eines fixierten Konzeptes 
- flexible organisatorische Dienst- und 
Angebotsgestaltung 

- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- gesicherte Abstimmung und Kooperation mit dem 
Wohnbereich 

- regelmäßige Übergabe, Dienst- und 
Fallbesprechungen 

- bedarfsgerechte Fallsupervision  
- bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und 
Fortschreibung des individuellen Förderplans unter 
Einbeziehung der Betroffenen  

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der 
Konzeption 

- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im 
Bezug auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des 
Zielerreichungsgrades gemäß dem individuellen 
Förderplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und 
Umsetzung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Dokumentation des Leistungsangebotes wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 

 

 
* Eine Kombination der Leistungstypen 23, 24 oder 25 ist ausgeschlossen. 



Leistungstyp 24 
Einrichtungsinterne, tagesstrukturierende Maßnahmen für Erwachsene  

mit Behinderungen in eigenständigen Organisationseinheiten 

Zielgruppe Ziele Art und Umfang der Leistungen Qualitätsmerkmale 

Erwachsene Menschen mit wesentli-
chen seelischen, körperlichen, 
geistigen bzw. mehrfachen Behinde-
rungen, die (in der Regel) stationäre 
Hilfe im Rahmen einer Wohnein-
richtung der Leistungstypen 9 bis 19 
erhalten. 

Die Personen der Zielgruppe haben 
für den überwiegenden Teil der 
Woche einen Bedarf an gezielter 
und geplanter Förderung und 
Betreuung im Rahmen eines tages-
strukturierenden Angebotes inner-
halb und außerhalb des unmittelba-
ren Wohnbereiches, welches über 
die tagesgestaltenden Betreuungs-
angebote der Leistungstypen Woh-
nen hinausgeht.  

Die Ausgestaltung der Angebote 
berücksichtigt die unterschiedlichen 
Zielgruppen und individuellen Hilfe-
bedarfe.  
 

Überwindung, Linderung und Verhü-
tung von Verschlimmerung behinde-
rungsbedingter Beeinträchtigungen 
und Förderung der Eingliederung in 
die Gesellschaft, insbesondere durch 

- Schaffung einer klaren Tagesstruk-
tur mit Förderungs- und/oder Be-
schäftigungscharakter 

- Förderung und Erhalt bzw. Wieder-
gewinnung eines Mindestmaßes an 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 
in unterschiedlichen Lebensberei-
chen (z.B. Körperhygiene, Nah-
rungsaufnahme, persönliche, manu-
elle und kreative Fähigkeiten) 

- Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
Förderung der Möglichkeiten zur 
Gemeinschaftsteilhabe 

- Förderung und Erhalt der Kommuni-
kationsfähigkeit 

- Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben 

- Förderung und Erhalt von Hand-
lungskompetenz bei der Gestaltung 
der eigenen Freizeit 

- Förderung und Erhalt der Wahrneh-
mung des Lebensumfeldes 

- Förderung und Erhalt der Gesund-
heitsvorsorge 

- Förderung und Erhalt der Beweg-
lichkeit und Prophylaxe von Pflege-
bedürftigkeit 

Art und Umfang der Angebote richten sich nach den individuellen Bedarfen und Belast-
barkeiten der jeweiligen Zielgruppe.  

Diese Angebote umfassen immer die des Leistungstypes 23. Sie sind insofern jedoch 
weitergehend, als grundsätzlich die Ansprüche an einen ausdrücklichen „zweiten Le-
bensraum“ erfüllt sein müssen. Regelmäßige und zielgerichtete tagesstrukturierende 
Angebote im Sinne dieses Leistungstypes setzen eine Mindestteilnahme an durch-
schnittlich drei Werktagen und in der Summe täglich von zwei Stunden voraus. 

Grundsätzlich stehen separate Räumlichkeiten/Örtlichkeiten außerhalb des Wohngrup-
penbereiches der Einrichtung zur Verfügung.  

Dies können Räume sein für: 

- Beschäftigungsangebote 
- heilpädagogische Förderung (z.B. Snoezelbereiche) 
- lebenspraktische Angebote 
- bewegungstherapeutische Angebote  
einschließlich der entsprechenden Ausstattung und dazugehörigen Außenanlagen. 

Dieses Leistungsangebot ist darüber hinaus durch eine Stellenbesetzung gekennzeich-
net, die nicht dem Wohngruppen-Betreuungsdienst zugerechnet wird. 

Die genannten Bedingungen fügen sich in ihrer Summe zu einer eigenständigen Orga-
nisationseinheit innerhalb der Gesamteinrichtung zusammen. 

Betreuungsleistungen 

Grundlage für die Betreuungsleistungen ist eine Förderplanung, die regelmäßig zu 
überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben ist. 

Betreuungsleistungen in Form von Einzel- und/oder Gruppenangeboten können sein: 

- heilpädagogische Maßnahmen 
- ergotherapeutische Maßnahmen 
- Anleitung und Förderung am Beschäftigungsplatz  
- bewegungstherapeutische Maßnahmen 
- lebenspraktische Maßnahmen 
- Maßnahmen zur Erlangung von Alltagskompetenz 
- Bildungsmaßnahmen 
- persönlichkeitsfördernde Maßnahmen 
- Entwicklung und Erhalt von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
- Förderung und Erhalt sozialer Beziehungen (z.B. zu Gruppenmitgliedern, Angehörigen, 
sozialem Umfeld) und Gestaltung von gemeinschaftsfördernden Aktivitäten 

- Sicherstellung der erforderlichen pflegerischen Hilfen (Begleitung, Toilettengänge, 
Wäschewechsel, Versorgung nach Anfällen, Unterstützung bei den Mahlzeiten) 

- psychosoziale Hilfen (z.B. Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst, 
Bewältigung psychiatrischer Symptomatik) 

- Krisenhilfe, Seelsorge und Lebensbegleitung 
- Gesundheitsfürsorge (Maßnahmen zur Vermeidung von Körperverletzungen, z.B. 
wegen Neigung zu Sturzanfällen, Eigen- und Fremdgefährdung, Anfallsdokumentation, 
Versorgung nach Anfallsgeschehen, Versorgung mit Medikamenten etc.) 

- fallbezogene Zusammenarbeit mit den Wohnbereichen 

Die folgenden Kriterien sind anzustreben. Die Umset-
zung wird zwischen dem Kostenträger und dem Leis-
tungsanbieter vereinbart. 

Strukturqualität 

- Vorhalten einer eigenständigen Organisationseinheit 
mit gesonderten Räumen und Personalausstattung, 
einschließlich einer sächlichen Ausstattung gemäß der 
vorgehaltenen Angebote  

- barrierefreier Zugang und behindertengerechte Aus-
stattung 

- Betreuung auf der Basis eines fixierten Konzeptes 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit des Angebotes 
- flexible organisatorische Dienst- und Angebotsge-
staltung 

- multiprofessionelle Zusammenarbeit 
- gesicherte Abstimmung und Kooperation mit dem 
Wohnbereich 

- regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbe-
sprechungen 

- bedarfsgerechte Fallsupervision  
- bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen  

Prozessqualität 

- bedarfsorientierte Hilfeleistungen 
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschrei-
bung des individuellen Hilfeplans unter weitestgehen-
der Einbeziehung der Betroffenen und unter Berück-
sichtigung ihrer Biographie 

- Dokumentation des individuellen Hilfeprozesses 
- fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der Kon-
zeption 

- Koordination der verschiedenen Teilaktivitäten im 
Bezug auf die hilfeplangeleitete, individuelle Betreuung 

Ergebnisqualität 

- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen 
- regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zieler-
reichungsgrades gemäß individuellem Hilfeplan  

- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und 
Umsetzung der Maßnahmen 

Dokumentation 

Die Dokumentation des Leistungsangebotes wird dem 
zuständigen Sozialhilfeträger im vereinbarten Zeitraum 
vorgelegt. 

 
 
* Eine Kombination der Leistungstypen 23, 24 oder 25 ist ausgeschlossen. 

 


